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Tenor

01 Der Antrag wird abge lehnt.

02 Die  Antragste llerin trägt die  Kosten des Verfahrens.

03 Das Urte il ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.

04 Die  Revision wird nicht zuge lassen.

Tatbestand

05 Die  Antragste llerin wendet sich m it ihrem  Normenkontro llantrag gegen die  Satzung
der Antragsgegnerin über die  förm liche Festlegung des städtebaulichen
Entwick lungsbere ichs "H. -L. ". Sie  ist Eigentümerin des im  Entwick lungsbere ich
ge legenen Grundstücks Gemarkung L. , Flur 9, Flurstück  16. Das Grundstück ist
28.598 qm  groß. Es wird a ls Ackerland genutzt. Die  Antragste llerin hat es an
Landwirte  verpachtet.

06 Der Entwick lungsbere ich liegt im  nördlichen Te il des Stadtgebietes und um fasst e in
bislang landwirtschaftlich genutztes Gebiet am  westlichen Ortsrand des Ortste ils H.
-L. südwestlich der Ta lstraße. Im  nördlichen Te il des Entwick lungsbere ichs befinden
sich zwei landwirtschaftliche Hofste llen. Weiter im  Westen verläuft die  A 46 m it der
etwa 1 km  nördlich vom  Entwick lungsbere ich ge legenen Anschlussste lle  H. -L. . Am
südöstlichen Rand des Entwick lungsbere ichs verläuft die  Bahnstrecke von E. nach E.
. Östlich des Entwick lungsbere ichs - getrennt von diesem  durch die  Ta lstraße und
die  sich daran südwestlich anschließende Bebauung - schließt sich der Bahnhof L. -
X. an.

07 Am  20. März 1997 beschloss der Rat der Antragsgegnerin zunächst für e inen ca.
86,5 ha um fassenden Bere ich westlich des Stadtte ils L. begrenzt durch die  A 46,
die  Ta lstraße, die  Gle ise  der Deutschen Bahn AG und die  Straße "Auf dem  N. " die
Durchführung von vorbere itenden Untersuchungen gemäß § 165 Abs. 4 BauGB für
e ine städtebauliche Entwick lungsmaßnahme. Der Beschluss wurde am  4. bzw. 5
April 1997 öffentlich bekannt gemacht; auf die  Auskunftspflicht gemäß § 138
BauGB wurde hingewiesen. Mit der Durchführung der Voruntersuchungen wurde  die
Landesentwick lungsgese llschaft NRW GmbH (LEG) beauftragt. In der Fo lgeze it
bete iligte  die  Antragsgegnerin Träger öffentlicher Be lange und entwicke lte  zunächst
e in Entwick lungs- und Strukturkonzept für den Bere ich der vorbere itenden
Untersuchungen. Dieses sah (in se iner Alternative  1) westlich der Straße "Auf den I.
N. " e in Gewerbe- und Mischgebiet vor. Der Bere ich östlich dieser Straße war in zwei
durch e inen Grünzug getrennte Wohnquartiere  aufgete ilt. Das nördlich ge legene

openJur http://openjur.de/u/99262.print

1 von 42 29.06.2011 10:59



Wohngebiet schloss unm itte lbar an e inen geplanten Bahnhaltepunkt an, um  den
e in neuer Versorgungsschwerpunkt entstehen sollte . Am  18. Juni 1998 beschloss
der Rat der Antragsgegnerin, dieses Konzept den vorbere itenden Untersuchungen
zugrunde zu legen. Gle ichze itig beschloss er die  Verk le inerung des
Untersuchungsgebietes durch Herausnahme der südwestlich der Ta lstraße
ge legenen bebauten Parze llen.

08 Im  Anschluss daran holte  die  LEG im  Juli 1998 Ste llungnahmen Träger ö ffentlicher
Be lange e in und schrieb ebenfa lls im  Juli 1998 sowie e rneut im  Februar 2000 die
insgesamt etwa 55 Eigentümer von Grundstücken im  P lanbere ich an, u.a. um  die
Nutzungsverhä ltnisse und die  Verkaufs- bzw. Tauschbere itschaft der Eigentümer zu
erkunden. Ferner wurde die  geplante Entwick lungsmaßnahme auf Wunsch m it den
e inze lnen Eigentümern mündlich erörtert. Mit Schre iben vom  17. Juni 1999 wurden
die  Pächter von Flächen im  Untersuchungsbere ich angeschrieben, über die  geplante
Entwick lungsmaßnahme inform iert und um  Angaben über Nutzung und Größe der
Grundstücke, Erwe iterungsabsichten und mögliche Ex istenzgefährdungen be i
Aufgabe der im  P langebiet liegenden Flächen gebeten. Para lle l dazu wurde e in
städtebaulicher Realisierungswettbewerb "Wohnen und Arbe iten am
Bahnhaltepunkt" ausge lobt und im  Dezember 1999 abgeschlossen. Im  Januar
2000 beschloss der P lanungsausschuss, den auf den nordöstlichen Te il des
Untersuchungsgebiets beschränkten Entwurf des P lanungsbüros "Stadtraum" zur
Grundlage der we iteren P lanung zu machen.

09 Der Entwurf sieht südöstlich der Straße "Auf den I. N. " in e inem  k le ineren Te il e in
Mischgebiet und im  restlichen Bere ich Wohnnutzung vor. Im  Wohngebiet ist die
Errichtung e ines Kindergartens geplant. Für den Bere ich nordwestlich der Straße "Auf
den I. N. " ist e ine  Nutzung a ls Gewerbefläche vorgesehen. Das gesamte
Plangebiet wird durch e inen von Nordwesten nach Südosten verlaufenden
Grünstre ifen gete ilt. Im  Osten des Entwick lungsbere ichs ist e in neuer
Bahnhaltepunkt vorgesehen.

10 Ferner beauftragte die  Antragsgegnerin das Institut für Wohnungswesen,
Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwick lung GmbH an der
Ruhr-Universität Bochum  (InWIS) m it der Erste llung e iner Prognose über den
Wohnungsbedarf im  Ze itraum  1998 bis 2015, über die  Wohnbauflächenpotenzia le
im  Ze itraum  1998 bis 2015 sowie  über den gewerblichen Flächenbedarf und die
Bauflächenreserven im  Ze itraum  1999 bis 2015. Die  entwick lungsunbee influssten
Anfangswerte  der im  vorgesehenen Entwick lungsbere ich liegenden Grundstücke
wurden vom  zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte  erm itte lt. Eine
Kosten- und Finanzierungsübersicht wurde erste llt.

11 Am  15. Juni 2000 beschloss der Rat der Antragsgegnerin die  Satzung über die
förm liche Festlegung des städtebaulichen Entwick lungsbere ichs "H. -L. ". Dessen
Flächen erfassen abweichend von dem  Bere ich, der Gegensstand der
Voruntersuchungen aufgrund der Ratsbeschlüsse vom  20. März 1997 bzw. 18. Juni
1998 war, e ine deutlich verk le inerte  Fläche im  Nordosten des Bere ichs der
vorbere itenden Untersuchungen. § 1 Abs. 2 der Satzung beze ichnet die
Grundstücke, aus denen der Entwick lungsbere ich besteht; Bestandte il der Satzung
ist (gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung) ferner e in Lageplan im  Maßstab 1:1000, in dem
der Entwick lungsbere ich ze ichnerisch dargeste llt ist. Gle ichze itig hob der Rat se inen
Beschluss vom  20. März 1997 über die  Einle itung vorbere itender Untersuchungen
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für e inen in e inem  Lageplan näher gekennze ichneten Te ilbere ich auf und
beschloss die  Durchführung "vertie fender" vorbere itender Untersuchungen für e inen
- in e inem  weiteren Lageplan dargeste llten - Te ilbere ich zwischen der A 46 und der
Straße "Auf den I. N. ", um  "Beurte ilungsunterlagen über die
Festlegungsvoraussetzungen für e ine Erweiterung des bere its beschlossenen
Entwick lungsbere ichs zu gewinnen". Der Bericht über die  vorbere itenden
Untersuchungen wurde zustimmend zur Kenntnis genommen und der Satzung a ls
Begründung be ige fügt.

12 Die  Bezirksregierung E. genehm igte  die  Satzung m it Verfügung vom  29. November
2000. Die  Antragsgegnerin machte die  Satzung und die  Genehm igung am  18.
Januar 2001 öffentlich bekannt.

13 Nach der Satzungsbegründung sollen im  Entwick lungsbere ich, der e ine Fläche von
33,8 ha um fasst, innerhalb von zehn Jahren 700 bis 750 Wohne inhe iten
entstehen. Mit der Entwick lungsmaßnahme sollen zum  e inen die  für H. -L.
festge legten regionalen Zie le  der Raumordnung und Landesplanung in e inem
Teilbere ich umgesetzt werden. In dem  gültigen Gebietsentwick lungsplan aus dem
Jahr 1999 se i der Entwick lungsbere ich a ls "a llgemeiner Siedlungsbere ich"
dargeste llt sowie  a ls regional bedeutsamer Wohnstandort ausgewiesen. Dieser so ll
in Verknüpfung m it dem  bestehenden Ort am  Halteort des schienengebundenen
Personennahverkehrs, in dessen Nähe e in neuer Versorgungsbere ich entstehen
solle , entwicke lt werden. Diesem  Zie l diene die  zum  anderen vorgesehene
Bere itste llung von Bauland zur Deckung des Wohnungs- und Arbe itsstättenbedarfs
in der Stadt H. sowie  die  ebenfa lls geplante  Schaffung von wohnungsnahen
Arbe itsplätzen.

14 In der Stadt H. se i e in erhöhter Bedarf an Wohn- und Arbe itsstätten zu
verze ichnen. Die  Bedarfsprognose des InWIS gehe bis zum  Jahre 2010 unter
Berücksichtigung a ller Varianten von e inem  Wohnungsbedarf von im  Mitte l 4.246
Wohnungen aus. Dem  stehe e in m obilisierbares Wohnbaulandpotenzia l bis zum
Jahre 2010 von 3.111 Wohnungen gegenüber. Danach fehle  in der Stadt bis zum
Jahre 2010 Bauland für 1.135 Wohne inhe iten. Dies entspreche etwas m ehr a ls
e inem  Vierte l des gesamten Wohnungsbedarfs bis 2010. Be i Zugrunde legung des
gemeindespezifischen Schlüsse ls von 30 Wohneinhe iten je  ha Bruttowohnbauland
fehlten in den Jahren bis 2010 etwa 38 ha Bauland. Mit der Bere itste llung von 24
ha Wohnbauland im  Entwick lungsbere ich könnten ca. 64 % des bis zum  Jahre 2010
bestehenden Bedarfs abgedeckt werden. Dabe i so lle  sichergeste llt werden, dass
Grundstücke zu tragbaren Pre isen zur Verfügung geste llt werden, um  den Bau von
pre iswertem  Wohnraum  für we ite  Kre ise  der Bevölkerung zu ermöglichen.
Außerdem  se i beabsichtigt, Wohnbauflächen für den sozia len Wohnungsbau
auszuweisen.

15 Ferner bestehe in der Stadt H. e in Bedarf an Gewerbe flächen zur Deckung e ines
Arbe itsstättenbedarfs. Nach der gutachterlichen Erm ittlung des InWIS bestehe bis
zum  Jahre 2010 e in Bedarf an gewerblicher Nutzfläche  für Betriebsansiedlungen
und Betriebsverlagerungen von 47,6 ha. Dem  stehe nach der Prognose von InWIS
bis 2010 e in mobilisierbares Potenzia l an Gewerbeflächen von 33,8 ha gegenüber.
Be i der Berechnung des Gewerbeflächenpotenzia ls werde e ine Fläche im
Gewerbegebiet Ost nicht e inbezogen. Es fehle  an der Bere itschaft des Eigentümers,
die  Fläche zu e inem  marktgerechten Pre is zu veräußern. Ferner bestehe  dort wegen

openJur http://openjur.de/u/99262.print

3 von 42 29.06.2011 10:59



der schlechten verkehrlichen Anbindung ke in Interesse ansiedlungswilliger
Unternehmen. Deshalb werde die  insoweit zunächst beabsichtigte  Änderung des
Flächennutzungsplans, der den Bere ich a ls Fläche für die  Landwirtschaft darste lle ,
nicht we iterverfo lgt. Der bis zum  Jahre 2010 prognostizierte  zusätzliche
Gewerbeflächenbedarf von 13,8 ha könne im  geplanten verkehrsgünstig ge legenen
Entwick lungsbere ich m it e iner gewerblichen Bruttobaulandfläche in e iner
Größenordnung von etwa 5,5 ha abgedeckt werden. Diese Fläche ste lle  e ine
größere zusammenhängende gewerbliche Baufläche dar, auf der e ine zie lgerichtete
Ansiedlung von nicht wesentlich störenden Betrieben des Dienstle istungs- und
produktionsnahen Dienstle istungsbere iches m it e inem  günstigen Verhä ltnis von
Arbe itsplätzen pro qm  in Anspruch genommener Fläche erfo lgen solle . Das vom
InWIS erm itte lte  mobilisierbare Gewerbeflächenpotenzia l stehe lediglich zu etwa 35
% (ca. 12 ha von 33,8 ha) im  Eigentum  der Antragsgegnerin. Für die  in Privatbesitz
stehenden Restflächen könne die  beabsichtigte  gezie lte  Steuerung der Ansiedlung
bestimmter Betriebe nicht verwirk licht werden. Dies se i nur über e ine
Entwick lungsmaßnahme gewährle istet, be i der die  Antragsgegnerin über die
Grundstücke verfügen könne. Darüber hinaus ex istiere  im  gesamten Stadtgebiet
ke ine gee ignete Fläche m it Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr in
vergle ichbarer Qualität und vergle ichbarem  Umfang, die  die  regional- und
stadtentwick lungsplanerisch gewollte  Schaffung von wohnungsnahen Arbe itsplätzen
ermögliche. Ferner ge lte  es, dem  Strukturwande l im  Bere ich Energieversorgung und
Bergbau offensiv zu begegnen. In diesen Branchen werde es in den nächsten
Jahren erhebliche  Arbe itsplatzverluste  geben, die  kom pensiert werden m üssten.
Be i RWE und Rhe inbraun, die  in H. zu den größten Arbe itgebern zählten
(insgesamt 4.420 Beschäftigte  im  Bere ich Energie , Wasser und Bergbau, der
weitaus größte Te il davon be i RWE und Rhe inbraun) werde es in den nächsten
Jahren zu e inem  massiven Ste llenabbau kommen. Von 16.000 Ste llen im
rhe inischen Braunkohlenrevier so llten bis 2004 ca. 30 %, m ithin 4.800 Ste llen
abgebaut werden, bis 2001 bere its 15 %, a lso 2.400 Ste llen. Dam it gingen in H.
bis 2001 etwa 650 und bis 2004 ca. 1.300 Arbe itsplätze verloren. Die  gewerblich zu
nutzenden Flächen innerha lb des Entwick lungsbere ichs dienten der Ansiedlung von
Betrieben, be i denen darauf geachte t werden solle , dass sie  ihre  Arbe itskräfte  aus
dem  Kre is der Arbe itssuchenden schöpften.

16 Die  zwei im  Entwick lungsbere ich liegenden landwirtschaftlichen Hofste llen - davon
e in se lbstwirtschaftender Betrieb - sowie  weitere  Betriebe, die  zum  Te il erhebliche
Ante ile  ihrer Betriebsflächen im  P langebiet hätten, se ien nach Angaben der
Landwirtschaftskammer Rhe inland vom  25. August 1998 ex istenzie ll betroffen; der
Verlust von Pachtland könne betriebsnah kaum  kompensiert werden. Daraus
resultierten nach Auskunft der Landwirtschaftskammer erhebliche
Einkommensverluste  für diese Betriebe. Die  Eigentüm erbete iligung habe ergeben,
dass sich 5 % der Eigentümer m it insgesamt etwa 12 % der Flächen des
Entwick lungsbere ichs gegen die  vorgesehenen Maßnahme aussprächen. Weitere  21
% der Eigentümer m it e twa 15 % der Gesamtfläche im  Entwick lungsbere ich lehnten
e inen Verkauf ab. 31 Grundstückse igentümer (56 %) se ien zwar verkaufs- oder
tauschbere it, davon a llerdings nur fünf zu dem  vom  Gutachterausschuss
erm itte lten Anfangswert. Die  restlichen 26 Grundstückse igentümer m it ca. 60 %
aller Flächen im  Entwick lungsbere ich se ien nur zu wesentlich höheren
Anfangswerten zum  Verkauf ihrer Grundstücke bere it. Ein Pächter habe  angegeben,
ohne die  angepachtete  Fläche im  Entwick lungsbere ich in se iner Ex istenz a ls
Nebenerwerbslandwirt gefährdet zu se in.
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17 Insgesamt se ien die  Festlegungsvoraussetzungen für die  geplante
Entwick lungsmaßnahme gegeben. Der Entwick lungsbere ich se i a ls Te il des
Gemeindegebietes m it erheblichem  Gewicht sowohl in quantitativer Hinsicht
aufgrund der Flächengröße a ls auch in qualitativer Hinsicht aufgrund der
vorgesehenen Nutzung zu werten. Be i der Entwick lungsmaßnahme hande le  es sich
ferner um  e ine so lche, die  besondere Bedeutung für die  städtebauliche  Entwick lung
und Ordnung der Gemeinde habe und die  darüber hinaus auch regiona l bedeutsam
sei. Dies werde durch den Um fang des Vorhabens, die  Qualität der angestrebten
Nutzung, dem  Be itrag für die  Wohnraum- und Arbe itsplatzversorgung sowie  die
regionalplanerische Qualifizierung a ls regionalbedeutsamer Standort be legt. Das
Allgemeinwohlerfordernis ergebe sich aus der regiona lplanerischen Bedeutung in
Verbindung m it dem  erheblichen "Wohnungs- und Gewerbebedarf" in der Stadt H. .
Es bestehe e in qualifiziertes öffentliches Interesse an der Entwick lung gerade des
vorgesehenen Bere ichs, da L. aufgrund se iner räum lichen Lage e in bevorzugter
Wohn- und Arbe itsstandort innerha lb des Stadtgebie tes se i und dam it e in
beachtliches Entwick lungspotenzia l besitze. In den südlichen Ortste ilen in der Nähe
der Braunkohlekra ftwerke (G. , O . ) se i eher e in geringeres Nachfragepotenzia l
vorhanden. Mit anderen städtebaulichen Instrumenten se i e ine Bere itste llung von
Bauland in zügiger und koordinierte r Weise zur Erre ichung der Entwick lungszie le
nicht gewährle iste t. Nur die  Entwick lungsmaßnahme sichere die  vollständige
Bebauung im  vorgesehenen Ze itraum  und trage deshalb zum  sparsam en und
schonenden Umgang m it Grund und Boden be i. Weiterhin se i nur so die
Berücksichtigung bre iter Bevölkerungskre ise  bzw. bestimmter Betriebe be i der
Bauplatzvergabe sichergeste llt. Daneben hätten die  Ergebnisse der
Eigentümerbete iligung ergeben, dass e in zügiges Erre ichen der angestrebten Zie le
durch Um legung oder durch städtebauliche Verträge nicht möglich se i. Aufgrund der
Vie lzahl der Eigentümer und der unterschiedlich bekundeten Interessen sche ide
e ine Lösung auf vertraglicher Basis aus, insbesondere auch deshalb, we il e ine
Verkaufsbere itschaft zu entwick lungsunbee influssten Anfangswerten der
Grundstücke überwiegend nicht vorhanden se i. Schließlich se i die
Entwick lungsmaßnahme erforderlich, um  auf die  Pre isentwick lung im  Ortste il L.
Einfluss zu nehmen. So hätten im  le tzten Jahr we it überhöhte Pre ise  für
Wohnbaugrundstücke bzw. gewerbliche Bauflächen gezahlt werden müssen. Dam it
könnten Grundstückse igentümer die  vorgesehene zügige Umsetzung der
Entwick lungsmaßnahme nachhaltig verzögern. Daneben würde die  beabsichtigte
Berücksichtigung bre iter Bevölkerungskre ise  a ls Bauherren oder Mieter bzw. die
Ansiedlung bestim mter Gewerbebetriebe unmöglich gemacht oder jedenfa lls
wesentlich erschwert. Die  zügige Durchführung der Maßnahme bis zum  Jahre 2010
se i nach Maßgabe e ines Ze it- und Maßnahmenplanes im  Hinblick  auf den Stand der
P lanung, des darge legten Bedarfs an Wohn- und Arbe itsstätten, der günstigen
verkehrlichen Lage des Standortes sowie  se iner herausgehobenen Bedeutung für
die  Gemeinde und hinsichtlich der Regionalplanung gewährle istet. Der
Entwick lungsbere ich se i zweckmäßig abgegrenzt. Die  vorgenommene Verk le inerung
des Bere ichs der vorbere itenden Untersuchungen gewährle iste  die  Zügigke it der
Durchführung der Entwick lungsmaßnahme. Im  Rahmen der Abwägung se i dem
öffentlichen Interesse an der Entwick lung des Standortes L. m itte ls städtebaulicher
Entwick lungsmaßnahme größeres Gewicht be izumessen a ls dem
entgegenstehenden Interesse insbesondere der betroffenen Eigentüm er bzw.
Landwirte . Während die  meisten Landwirte  voraussichtlich nicht in ihrer
wirtschaftlichen Ex istenz gefährdet se ien, könne dies be i e inigen Landwirten nicht
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völlig ausgeschlossen werden, wenn sie  im  Verhä ltnis zu ihrem  Gesamtbesitz
Flächen in größerem  Umfang abgeben müssten. Diesen nachte iligen Auswirkungen
solle  nach Möglichke it durch Bere itste llung von gee igneten Ersatzflächen begegnet
werden. Ersatzflächen stünden bere its zur Verfügung oder würden im  Laufe  der
Entwick lungsmaßnahme noch erworben. Für die  be iden im  Entwick lungsbere ich
angesiede lten Hofste llen se ien entsprechende Kosten für Entschädigungen,
Umzüge und Betriebsverlagerungen e ingeste llt worden.

18 Die  Antragste llerin hat am  27. Dezember 2001 den Normenkontro llantrag geste llt.
Sie  macht ge ltend, die  §§ 165 - 171 BauGB a ls Ermächtigungsgrundlagen für die
angegriffene Satzung se ien verfassungswidrig. Die  in § 165 Abs. 2 BauGB
enthaltenen Begriffe  "Bedeutung für die  städtebauliche Entwick lung und Ordnung
der Gemeinde" und "angestrebte  Entwick lung des Landesgebietes" se ien zu
unbestimmt, um  die  Voraussetzungen e iner planerischen Maßnahme m it
ente ignungsrechtlicher Vorwirkung zu rege ln. Ferner se i dadurch e ine verlässliche
Abgrenzung der Zie le  des a llgemeinen Städtebaurechts von denen der besonderen
städtebaulichen Maßnahmen - etwa des Sanierungsrechts und der
Entwick lungsmaßnahme - nicht möglich. Dem  könne die  nach § 165 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 BauGB erforderliche Prüfung des Allgemeinwohlerfordernisses nicht
entgegengehalten werden. Auch für diese Prüfung fehle  es an norm ierten, den
hohen Anforderungen des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG genügenden Maßstäben.
Vie lmehr werde die  antizipierte  Ente ignungsprüfung lediglich an e ine
Prognoseentsche idung geknüpft. Zu deren Wesen gehöre es, dass sie  im  Ergebnis
unzutre ffend se in dürfe , so lange sie  nur sorgfä ltig, nach anerkannten Methoden
und unter Berücksichtigung a ller verfügbaren Faktoren erste llt werde. Die  dam it
bestehende Unsicherhe it be i der Festste llung des Allgemeinwohlerfordernisses se i
m it Art. 14 Abs. 3 GG unvere inbar. Um  Willkürentsche idungen der Gemeinden im
Rahmen der Prognoseentsche idung entgegen zu wirken, hätte  der Gesetzgeber
etwa e ine Bedürfnisprognose auf interkommunaler Basis vorschre iben müssen,
dam it nicht jede Gemeinde e inen auf ihr Gemeindegebiet beschränkten
Sche inbedarf festste llen könne. Der be i erwiesener Unrichtigke it der Prognose
bestehende Anspruch auf Rückübertragung des Eigentums könne e inen - im
Rückblick  - verfassungswidrigen Eigentumseingriff nicht nachträglich kompensieren.
Die  der Prognose anhaftende Unsicherhe it se i be i der Norm ierung der
Voraussetzungen der Ente ignung im  Rahmen e iner Entwick lungsmaßnahme
billigend in Kauf genommen worden. Ke ine staatliche Gewalt dürfe  jedoch bedingt
vorsätzlich gegen Grundrechte verstoßen. Weiterhin se i e ine Ente ignung zum
Zwecke der Einnahmebeschaffung unzulässig. Zwar se ien nach Durchführung der
Entwick lungsmaßnahme erzie lte  Überschüsse gemäß § 171 Abs. 1 Satz 2 BauGB auf
die  Eigentümer zu verte ilen. Dabe i ble ibe aber offen, we lche Maßnahmen aus den
im  Rahmen der Durchführung erzie lten Einnahmen überhaupt finanzie rt werden
dürften. Dies se i vor dem  Hintergrund des Art. 3 Abs. 1 GG problematisch. Eine
Entwick lungsmaßnahme dürfe  nicht dazu dienen, dass bestimmte
Gemeinbedarfse inrichtungen, die  sonst aus a llgemeinen Haushaltsm itte ln zu
finanzieren se ien, in e in Entwick lungsgebiet integriert und im  Rahmen der
Durchführung der Entwick lungsmaßnahme finanziert würden. Hinzu kom me, dass
e ine Ausschüttung der Gewinne erst nach Beendigung der Entwick lungsm aßnahme,
bis zu der mehrere Jahre vergehen könnten, vorgenommen werde. In der
Zwischenze it entstünde e in verfassungswidriger Zustand, we il te ilwe ise  über den
Allgemeinwohlzweck hinaus ente ignet worden se i. Ein solcher Zustand se i
verfassungsrechtlich unhaltbar, zum al Grunde igentüm er dadurch gezwungen se ien,
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den Gemeinden gle ichsam  e in zinsloses Darlehen zu gewähren, ohne dass das
Gesetz e inen Ausgle ich vorsehen würde. Die  Rege lungen der §§ 166 Abs. 3 Satz 4,
169 Abs. 1 Nr. 7, 154 Abs. 2 BauGB se ien wegen Verstoßes gegen Art. 3 GG
verfassungswidrig, soweit m it dem  Ausgle ichsbetrag Gemeinbedarfse inrichtungen
im  Entwick lungsbere ich finanziert werden, die  ansonsten aus Steuerm itte ln bezahlt
werden müssten oder die  auch solchen Personen zu Gute kämen, die  außerha lb
des Entwick lungsbere ichs wohnten und nichts zur Finanzierung im
Entwick lungsgebie t be igetragen hätten. Es se i gle ichhe itswidrig, wenn jemand,
dessen Grundstück durch e inen Bebauungsplan überplant werde, den vo llen
Planungsmehrwert behalte  und dennoch an den von den betroffenen
Grundstückse igentümern im  Entwick lungsbere ich finanzierten Einrichtungen
te ilhabe, obwohl be i den Letztgenannten die  planungsbedingten Wertste igerungen
ihrer Grundstücke  abgeschöpft würden. Schließlich ste lle  der gemäß § 166 Abs. 3
Satz 4 BauGB zu le istende Ausgle ichsbetrag, sowe it er nicht der Deckung der
Entwick lungskosten im  engeren Sinne insbesondere der Kosten der Erschließung
diene, sondern der Schaffung von Gemeinbedarfse inrichtungen im
Entwick lungsbere ich, e ine unzulässige Sonder- bzw. Ausgle ichsabgabe dar. Dam it
würde gegen Art. 2 Abs. 1 GG verstoßen. Als Sonderabgabe se i der
Ausgle ichsbetrag unzulässig, we il e r nicht "gruppennützig" verwendet werde. Denn
es se i zum  e inen nicht sichergeste llt, dass die  im  Entwick lungsbere ich geschaffenen
Gemeinbedarfse inrichtungen nur von abgabepflichtigen Grundstückse igentümern
genutzt würden. Zum  anderen se i nicht gewährle istet, dass verble ibende
Überschüsse nicht für andere Aufgaben, die  m it der Entwick lungsmaßnahme nicht
im  Zusammenhang stünden, verwendet würden. Als Ausgle ichsabgabe se i der
Ausgle ichsbetrag, soweit er nicht der Kostendeckung diene, unzulässig, we il er nicht
an die  Ste lle  e iner von den Grundstückse igentümern zu erfüllenden öffentlich-
rechtlichen Pflicht trete .

19 Die  Antragste llerin macht ferner ge ltend, die  angegriffene Entwick lungssatzung se i
auch dann nichtig, wenn ihre  Rechtsgrundlagen verfassungsmäßig se ien.

20 Die  Satzung le ide  an beachtlichen formellen Mänge ln. Diese habe die
Antragste lle rin m it an das Gericht adressiertem  Schriftsatz vom  14. Januar 2002
dargeste llt und m it Te le fax  vom  gle ichen Tage auch gegenüber der
Antragsgegnerin rechtze itig gerügt. Der Ratsbeschluss vom  18. Juni 1998 se i nicht
ortsüblich bekannt gemacht worden. Es fehle  ferner an e iner schriftlichen
Bestätigung des Bürgermeisters, dass der Wortlaut der Satzung m it dem
Ratsbeschluss übere instimme. In der Bekanntmachungsanordnung fehle  das
Datum  der Unterze ichnung durch den Bürgermeister. Schließlich entha lte  die
Satzung in ihrer Überschrift ke in Datum , unter dem  die
Bekanntmachungsanordnung vom  Bürgermeister unterze ichnet worden se i. Die
Bestimmungen der Bekanntmachungsverordnung habe die  Antragsgegnerin
beachten müssen, we il sie  sich be i der ortsüblichen Bekanntmachung nicht auf die
Erte ilung der Genehm igung beschränkt, sondern bewusst die  Verfahrensweise der
Bekanntmachung von Genehm igung und Satzung gewählt habe.

21 Die  Satzung le ide  auch an materie llen Mänge ln, die  zu ihrer Nichtigke it führten. Die
Satzung erfülle  nicht die  Voraussetzungen des § 165 Abs. 2 BauGB. Die
Antragsgegnerin gehe se lbst davon aus, dass die  Voraussetzungen e ines Ortste ils
im  Sinne der Vorschrift nicht gegeben se ien. Darüber hinaus ste lle  der geplante
Entwick lungsbere ich auch ke inen "anderen Te il des Gemeindegebietes" im  Sinne
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der Vorschrift dar. Er um fasse lediglich etwa 34 ha und dam it nur 0,33 % des
Gemeindegebietes von 102 qkm . Die  Zahl der geplanten Wohneinhe iten von 700
bis 750 betrage gerade 2,7 % des Wohnungsbestandes von 25.790 Wohnungen in
H. . Dem  Entwick lungsbere ich komm e ke ine besondere Bedeutung für die
städtebauliche Entwick lung und Ordnung des Gemeindegebietes zu. Die
P lankonzeption beschränke sich im  Wesentlichen auf die  Ausweisung e ines Misch-
und e ines Wohngebietes. Folge- und sonstige Strukture inrichtungen, die  über den
Entwick lungsbere ich hinaus für die  städtebauliche Entwick lung des
Gemeindegebietes bedeutsam  se in könnten, fehlten. Auch unter infrastrukture llen
Gesichtspunkten se ien gebietsübergre ifende Maßnahm en nicht vorgesehen. Daher
se i nicht erkennbar, weshalb die  verschiedenen Einze lmaßnahmen e in planmäßiges
und aufe inander abgestimmtes Vorgehen in Form  e iner Entwick lungsmaßnahme
erforderten. Außerdem  werde nicht darge legt, wie  die  Zie lerre ichung im  Einze lnen
sichergeste llt werden solle .

22 Das Wohl der Allgemeinhe it erfordere die  Durchführung der Entwick lungsmaßnahme
nicht. Es fehle  am  dafür notwendigen qualifizierten öffentlichen Interesse. Soweit
das Allgemeinwohlerfordernis m it e inem  erhöhten Bedarf an Wohnstätten
begründet werde, fehle  es bere its an diesbezüglichen Festste llungen hinsichtlich
der Region, deren erstmalige Entwick lung nach der Satzungsbegründung e in Zie l
der Entwick lungsm aßnahme se i. Hinsichtlich der für das Gebiet der Antragsgegnerin
erste llten InWIS-Prognose bestünden nachhaltige  Bedenken, ob diese im  Ergebnis
e inwandfre i erste llt worden se i und auf der sicheren Se ite  liege. Hinsichtlich der
prognostizierten Bevölkerungsentwick lung gehe das Gutachten zunächst se lbst von
e inem  Nachlassen der Bevölkerungszunahme und e inem  Sinken der
Wanderungsgewinne aus. Zudem  werde e ingeräumt, dass Wanderungsgewinne an
sich nicht prognosefähig se ien. Ferner werde ab 2015 e in Wendepunkt in der
Einwohnerentwick lung erkannt. Trotz a lledem  werde nachfo lgend die  m ittlere  und
obere Prognosevariante bevorzugt. Hinsichtlich der Haushaltsentwick lung ersche ine
bere its zwe ife lhaft, ob insoweit e ine  Anlehnung an die  auf Kre isebene e rm itte lten
Ergebnisse erfo lgen könne. Entsche idend se i jedenfa lls, dass die  Prognose des
Statistischen Bundesamtes in zweifacher Hinsicht modifiziert worden se i. Eine
plausible  Erk lärung dafür werde nicht gegeben. Es dränge sich der Verdacht auf,
dass die  Modifizie rungen den Zweck  gehabt hätten, zu e inem  höheren
Wohnungsbedarf zu ge langen. Die  im  Stadtgebiet bestehende Mobilitä tsreserve
werde ebenfa lls nach oben korrigie rt. Be i der Erm ittlung der Bedarfsnormen werde
ke ine Begründung dafür gegeben, weshalb be i Unterm ietverhä ltnissen die
Mehrpersonenhaushalte  praktisch vollständig zu den Wohnungsbedarfsträgern
gezählt werden könnten. Gle iches ge lte  für die  Nebenwohnsitzhaushalte .

23 Die  Bewertung der Wohnbauflächenpotenzia le  durch das InWIS sche ine ebenfa lls
zu Gunsten e iner niedrigeren Annahme von entsprechenden Potenzia len geschönt
zu se in. Aus der Bilanzierung würden die  Spitzenjahre  1996 und 1997
herausgenommen, obwohl es sich dabe i um  e inen von InWIS für vergle ichbar
große Kommunen festgeste llten Trend hande le . Be i der Mobilis ierung der
Baulücken werde e in geringerer Mobilis ierungsgrad angenommen, obwohl konkrete
Hemmnisse nicht benannt werden könnten. Fragwürdig se i, ob be i den im
Flächennutzungsplan dargeste llten Wohnbauflächen e in doppe lter Abschlag in
Höhe von insgesamt 13 % vorgenommen werden könne. Des Weiteren werde die
Fläche des Entwick lungsbere ichs ohne weitere  Begründung aus dem
Wohnbauflächenpotenzia l herausgenommen. Hier se i unter Umständen e ine
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te ilwe ise  oder sukzessive Mobilis ierung im  Wege der Baule itplanung m öglich
gewesen. Eine überzeugende städtebauliche Begründung für die  Herausnahme von
zwei Flächen aus dem  Wohnbauflächenpotenzia l, die  im  Gebietsentwick lungsplan
als Wohnsiedlungsbere iche dargeste llt se ien, werde nicht ge lie fert. Nach dem
Flächennutzungsplan der Antragsgegnerin m it Stand vom  30. April 1999 se ien die
dort dargeste llten Wohnbauflächen in O . -Süd, O . -Nord, I. -Ost, N. -Süd, I. -Ost,
X. -Südost, B. -Süd, H. -Nord, O . -Süd und G. -Süd m it in die  Bewertung
e inzubeziehen. Die  Flächen se ien aufgrund ihrer Größe von städtebaulicher
Bedeutung und baulich noch nicht ausgeschöpft. Zudem  verweist die  Antragste lle rin
auf mehrere Ze itungsausschnitte  aus dem  Jahre 2003, in denen auf die
bevorstehende Ausweisung neuer Wohnbaugebiete  hingewiesen wird.

24 Hinsichtlich der Prognosesicherhe it der Erm ittlung und Bewertung des gewerblichen
Flächenbedarfs und der gewerblichen Bauflächenreserven äußere das InWIS-
Gutachten se lber grundsätzlich Zwe ife l, in dem  es langfristige  W irtschaftsprognosen
von über 15 Jahren a ls m it erheblichen Unsicherhe iten behaftet ansehe. Die
gewerblichen Bauflächenreserven würden nur unzure ichend berücksichtigt. Für die
Gewerbeflächen L. und M. X. se i es angeze igt gewesen, e ine Variantenberechnung
durchzuführen, da  nach dem  InWIS-Gutachten nicht s icher davon ausgegangen
werden könne, ob die  Gewerbefläche nicht bis 2010/2015 zur Verfügung stünden.
Nach dem  Flächennutzungsplan der Antragsgegnerin m it dem  Stand 30. April 1999
se ien näm lich noch nicht ausgeschöpfte  Gewerbeflächen in den Stadtte ilen O . , L.
-Nord, B. , O . (Süd-Ost) sowie  die  Gewerbefläche zwischen H. und dem  Stadtte il X.
m it in die  Bewertung e inzuste llen gewesen. Im  Septem ber 2002 habe der Rat der
Antragsgegnerin die  133. und 134. Änderung des Flächennutzungsplans
beschlossen. Diese Änderungen hätten die  Erweiterung des Gewerbegebietes L.
Te ilbere iche 1 und 2 zum  Gegenstand. Be ide Te ilflächen von 14 ha bzw. 15 ha
Größe würden in dem  Bere ich liegen, der Gegenstand der vorbere itenden
Untersuchungen für die  stre itige  Entwick lungsmaßnahme gewesen se i. Nach e iner
Erk lärung des technischen Be igeordneten der Antragsgegnerin könne die  15 ha
große Fläche am  schne llsten rea lisie rt werden, da die  Antragsgegnerin in diesem
Bere ich den größten Te il der Grundstücke besitze. Hier ze ige sich die  willkürliche
Handhabung des Instruments der städtebaulichen Entwick lungsmaßnahme durch
die  Antragsgegnerin. Be i annähernd gle icher Lage und Größe der Gebiete  werde in
e inem  Fa lle  e ine städtebauliche Entwick lungsmaßnahme angeordnet und im
anderen Fa ll trotz e ines angeblich e rhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbe itsstätten
hierauf verzichtet und e ine herkömm liche Baule itplanung durchgeführt. Se lbst wenn
e in erhöhter Bedarf an Wohn- und Arbe itsstätten bestünde, se i nicht überzeugend
darge legt, dass e r sich nicht m it Mitte ln der herkömm lichen Baule itplanung
bewältigen lasse. Angesichts der re lativ geringen Fläche des Entwick lungsbere ichs
se i nicht erkennbar, warum  e ine koordinierte  Abstimm ung in organisatorischer,
baulicher und finanzie ller Hinsicht e rforderlich se i. Auch wenn die  Verwirk lichung der
Maßnahme durch Bebauungsplan zu Lücken im  P langebiet führen würde, se ien
ke ine Festste llungen dazu getroffen worden, weshalb dies e iner e inhe itlichen und
zügigen Verwirk lichung des P lankonzepts entgegenstehen würde.

25 Eine Bilanzierung der verschiedenen Gemeinwohlgesichtspunkte be i der Prüfung
des Gemeinwohlerfordernisses se i nicht vorgenommen worden.

26 Eine zügige Durchführung der Entwick lungsmaßnahme innerhalb des Zehn- Jahres-
Ze itplans se i nicht gewährle istet. Die  Annahme der Antragsgegnerin, die
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Entwick lungsmaßnahme bis zum  Jahre 2010 abgeschlossen zu haben, entbehre
e iner konkreten nachvollziehbaren Begründung.

27 Schließlich le ide die  Satzung an zur Nichtigke it führenden Abwägungsm änge ln. Die
Abgrenzung des Entwick lungsbere ichs se i nicht gemäß § 165 Abs. 5 Satz 1 BauGB
vorgenommen worden. Der bis 2010 prognostizierte  Wohnungsbedarf werde nur zu
etwa 64 % abgedeckt. Die  im  Bericht entha ltene Begründung, der Wohnungs- und
Gewerbebedarf se i nicht so hoch, dass auch der ursprünglich ins Auge gefasste
Bere ich zügig entwicke lt werden könne, se i nicht nachvollziehbar. Es fehle  an e iner
Ause inandersetzung m it P lanungsa lternativen. Konkrete  Alternativstandorte  se ien
weder dargeste llt noch abgearbe ite t worden. Die  Abwägungsentsche idung se i
fehlerhaft, we il das private  Interesse der Grundstückse igentümer und der
betroffenen Landwirte  nicht m it dem  ihnen objektiv gebührenden Gewicht in die
Abwägung e ingeste llt worden se i. So enthie lten die  e inschlägigen Ausführungen im
Bericht der LEG die  Formulierung, be i vier Pächtern dürfe  von e iner echten
Ex istenzgefährdung nicht auszugehen se in. Dabe i ble ibe offen, was unter e iner
"echten" Ex istenzgefährdung zu verstehen se i. Daneben würden in der Kosten- und
Finanzierungsübersicht 6 Mio. DM an Entschädigungskosten für Verlagerungen bzw.
Umsiedlungen und sonstige Vermögensnachte ile  e ingeste llt. Wohin e ine
Verlagerung der be iden im  Entwick lungsbere ich ex istie renden Hofste llen erfo lgen
solle , ble ibe aber offen. Soweit im  Bericht e ine Ex istenzgefährdung von Landwirten
nicht ausgeschlossen werde, so llten "nach Möglichke it" gee ignete
landwirtschaftliche  Ersatzflächen angeboten werden. Die  bloße Einste llung von
Entschädigungssummen in die  Finanzierungsübersicht und der abstrak te  Verweis
auf Ersatzland werde jedoch dem  Gewicht des Eigentumsrechts nicht gerecht. Die
Gee ignethe it der ohnehin nicht konkretisierten Ersatzflächen werde pflichtwidrig
nicht in die  Abwägung e ingeste llt. Eine nachvollziehbare Bewertung der Hofste llen
se i unterblieben. Schließlich se ien die  Be lange des Um weltschutzes, des
Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft,
des Bodens und des Klimas nicht berücksichtigt worden.

28 Die  Antragste llerin beantragt,

29 die  Satzung der Antragsgegnerin über die  förm liche Festlegung des städtebaulichen
Entwick lungsbere ichs "H. -L. " (Satzungsbeschluss vom  15. Juni 2000) für nichtig zu
erk lären.

30 Die  Antragsgegnerin beantragt,

31 den Antrag abzulehnen.

32 Die  der Satzung zugrunde liegenden Rechtsvorschriften se ien verfassungsgemäß.
Dies se i durch die  Rechtsprechung m ehrfach bestätigt worden. Sämtliche  in der
Antragsbegründung herangezogenen Erwägungen zur Begründung der die
Verfassungswidrigke it der städtebauliche Entwick lungsmaßnahme betre ffenden
Vorschriften se ien nicht durchgre ifend.

33 Die  von der Antragste lle rin in forma ler Hinsicht vorgetragenen Einwendungen
könnten nicht überzeugen. Die  ze itgle ich m it der Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses am  18. Januar 2001 öffentlich bekannt gemachte
Te ilaufhebung des Bere ichs der vorbere itenden Untersuchungen se i formell
ordnungsgemäß erfo lgt. Der Ratsbeschluss vom  18. Juni 1998 habe nicht öffentlich
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bekannt gemacht werden müssen. Etwaige Verstöße gegen die  Bekanntmachungs-
verordnung spie lten ke ine Rolle . Die  Bekanntmachung der Entwick lungssatzung se i
in zulässiger und ausre ichender We ise in Form  der Ersatzbekanntmachung gemäß
§ 165 Abs. 8 Satz 2 BauGB erfo lgt. Dass daneben zusätzlich der Satzungstext
veröffentlicht worden se i, begründe ke in anderslautendes Ergebnis. Die
Ersatzbekanntmachung habe den Hinweis entha lten, an welchem  Ort die  Satzung
e ingesehen werden könne. Dam it se i e ine Rüge, die  auf der
Bekanntmachungsverordnung beruhe, ausgeschlossen. Denn gemäß § 1 der
Bekanntmachungsverordnung richte ten sich Verfahren und Form  be i der
öffentlichen Bekanntmachung von Satzungen nur dann nach den Vorschriften der
Bekanntmachungsverordnung, wenn und soweit nicht Bundes- oder Landesrecht
darüber e ine besondere Rege lung entha lte . Eine Verle tzung von bundesrechtlichen
Form- oder Verfahrensvorschriften habe die  Antragste lle rin nicht ge ltend gemacht.
Eine Verle tzung von Form- und Verfahrensvorschriften auf der Grundlage  der GO
NRW könnte nicht mehr wirksam  ge ltend gemacht werden, we il die  dafür nach § 7
Abs. 6 Satz 1 GO NRW bestimmte Jahresfrist abge laufen se i und § 7 Abs. 6
Buchstabe d) GO NRW zur Fristwahrung auch die  hier unterbliebene Beze ichnung
der a ls verle tzt ge ltend gemachten Rechtsvorschrift vorschre ibe. Etwaige formale
Mänge l wären im  Übrigen auch rückwirkend he ilbar.

34 Die  Satzung erfülle  a lle  an sie  zu ste llenden materie llen Anforderungen. Dies
ergebe sich im  Einze lnen aus dem  Bericht der LEG über die  vorbere itenden
Untersuchungen. Die  strittige  städtebauliche Entwick lungsmaßnahme m üsse vor
dem  Hintergrund der städtischen Gesamtentwick lung gesehen werden. Die
hervorragende Standortqualität L. in unm itte lbarer Nähe zur Schiene und auch zur A
46 werde m it Blick  auf die  Bevölkerungsentwick lung in diesem  Ortste il deutlich. Se it
1960 se i die  Einwohnerzahl bis zum  Jahre 2003 um  3.250 auf mehr a ls das
Doppe lte  gestiegen. Mit der Gesamtfläche des Entwick lungsbere ichs von 34 ha
werde die  bebaute  Fläche von L. um  ca. e in Dritte l anwachsen. Künftig se i dam it die
Auslastung der Infrastrukture inrichtungen im  Ortste il gesichert. Mit rund 700
Wohneinhe iten erre iche die  Entwick lungsmaßnahme e ine Größe, die  die  zahlre icher
Ortste ile  in H. (B. , Noithausen, H. , O . ) überste ige. Nach der Rahmenplanung se i
e ine optimale  Anbindung des neuen Stadtte ils an die  bestehende Ortslage durch
Untertunne lung der Bahnanlagen m it daraus erwachsenden Synergien vorgesehen.
Som it diene die  Entwick lungsmaßnahme zugle ich der Überwindung der von den
Gle isanlagen ausgehenden barriereartigen W irkung. Für die  Entwick lung des
Gebietes spie le  die  P lanung der DB e ine wichtige Rolle; im  Rahmen der
Taktverdichtung werde der Außenbahnste ig des Bahnhaltepunktes L. für die  aus
R ichtung Neuss kommenden Züge unm itte lbar in das Gebiet des
Entwick lungsbere ichs verlegt. Am  Haltepunkt entstehe e in neues Ladenzentrum  a ls
Pendant zum  Nahversorgungsstandort am  Kre isverkehr Ta lstraße. Dam it komme
dem Entwick lungsbere ich insgesam t e ine besondere städtebauliche Bedeutung zu,
die  von e inem  Gesamtkonzept getragen werde.

35 Der Hinweis der Antragste llerin auf die  Beschlüsse zur Aufste llung der 133. und
134. Flächennutzungsplanänderung hätte  auf die  Gültigke it der
Entwick lungssatzung ke inen Einfluss. Die  m it Ratsbeschluss vom  15. Juni 2000
e inge le iteten vertie fenden vorbere itenden Untersuchungen hätten ergeben, dass
die  Voraussetzungen für e ine städtebauliche Entwick lungsmaßnahme auch für
diesen Bere ich a ls gegeben anzusehen se ien. Allerdings habe sich geze igt, dass
dam it e in hoher Subventionsbedarf aus dem  städtischen Haushalt verbunden
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gewesen wäre. Die  Antragsgegnerin führe ihren Haushalt jedoch im  Rahmen e ines
Haushaltssicherungskonzeptes. Deshalb sollten die  geplanten Änderungen des
Flächennutzungsplans der Vorbere itung e iner beabsichtigten Angebotsplanung
dienen. Im  Übrigen se i die  geplante  Darste llung im  Flächennutzungsplan vor dem
Hintergrund e inbrechender Arbe itsplatzzahlen im  Energiesektor auf dem  Gebiet der
Antragsgegnerin zu sehen.

36 Die  e ingeholten prognostischen Beurte ilungen durch InWIS ze igten unter
Anwendung e iner nicht zu beanstandenden Methode e inen erhöhten Bedarf an
Wohnstätten in H. auf. Mit der Entwick lungsmaßnahm e in L. werde der bis 2015
erm itte lte  Bedarf von 1.282 Wohne inhe iten bewusst nur te ilwe ise  gedeckt, um  den
anderen Ortste ilen in H. m itte l- bis langfristig e ine Eigenentwick lung durch
Aufste llung von Bebauungsplänen zu ermöglichen. Nach der Prognose  gebe es bis
2005 ohne die  Entwick lungsmaßnahme und unter Berücksichtigung der
Wohnbaupotenzia le  e inen zusätzlichen Bedarf von 1.185 Wohneinhe iten. Zwar
gehe der Bedarf bis 2010 auf 1.135 zurück. Dies se i darauf zurückzuführen, dass
in diesem  Ze itraum  mehrere Baule itplanverfahren, die  in der Prognose
berücksichtigt worden se ien, rea lisie rt werden sollten. Danach ste ige der
Wohnungsbedarf bis 2015 auf 1.182 Wohneinhe iten an. Das Gle iche ge lte
entsprechend für den durch das InWIS-Gutachten erm itte lten Flächenbedarf.
Insgesamt ergebe  die  Prognose e inen m itte lfristig zu deckenden Bedarf. Die
InWIS-Prognose ste lle  be i der Wohnbedarfserm ittlung nicht a lle in auf die  Tendenz
zur Verk le inerung der Haushalte  ab, sondern betrachte gle ichze itig die  Entwick lung
der Bevölkerungszahl. Die  Zahl der Asylbewerber a ls Wohnbedarfsträger se i dabe i
zutre ffend a ls rück läufig betrachtet worden.

37 Die  Wohnbauflächenpotenzia le  se ien zutre ffend erm itte lt worden. Die  südliche
Arrondierung des Ortste ils U. in Gesta lt e ines Wohngebietes se i aufgegeben
worden. Die  112. Änderung des Flächennutzungsplanes se i inzwischen ohne e ine
solche Darste llung bekannt gemacht worden. Mit der Aufste llung des
Bebauungsplans G 170 B in B. im  Oktober 2000 sollten 43 Wohne inhe iten zur
bere its angesprochenen Eigenentwick lung von Ortste ilen geschaffen werden. Der
Aufste llungsbeschluss des von der Antragste llerin angesprochenen Bebauungsplans
N 39 vom  14. März 1991 se i m it Ratsbeschluss vom  12. Dezember 2002
aufgehoben worden. Die  P lanung werde nicht we iter verfo lgt. Das Baugebiet in H.
se i in der InWIS-Prognose berücksichtigt worden. Auf dem  ehemaligen
Firmenge lände M. -X. se i nach Abschluss der Sanierungsarbe iten ke ine
Wohnnutzung vorgesehen. Auf dem  Gelände der Katholischen Grundschule  und im
Bere ich der landwirtschaftlichen Flächen an der G. Straße könnten a llenfa lls e in bis
zwei Wohnhäuser auf der Grundlage des § 34 BauGB verwirk licht werden. Für die
Tragfähigke it der Prognose se ien diese Flächen erkennbar ohne ausschlaggebende
Bedeutung. Dasse lbe ge lte , soweit Wohnbauflächenpotenzia le  in O . -Nord und O .
-Süd unberücksichtigt geblieben se ien.

38 Der in H. bestehende erhöhte Bedarf an Arbe itsstätten se i von InWIS in
methodisch und rechnerisch e inwandfre ier Weise erm itte lt worden. Die  m it 15 ha
Größe angegebene Fläche im  Industriegebiet Ost se i a ls Reservefläche  nicht in
Betracht gekomm en. Eine Änderung des Flächennutzungsplans se i insoweit weder
beabsichtigt noch e inge le itet. Potenzie lle  Gewerbeflächen an der Stadtgrenze zu O .
gebe es nicht. Der Bere ich se i durch bestehende kulture lle  Nutzungen deutlich
geprägt. Das Flurstück  36 in der Gem arkung I. gehöre zum  Geltungsbere ich des
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Bebauungsplans K 19 und se i in der Prognose berücksichtigt worden. Die  Flächen
des Gutes A. se ien für e ine bauliche Entwick lung ungee ignet und zudem  m it
langjährigen Pachtverhältnissen be legt. Für diese Flächen se i e ine vorrangige
Nutzung a ls Ausgle ichsflächen und zur Umsetzung des F. -Konzeptes vorgesehen.
Gewerbeflächen in O . und O . -Südost se ien entweder vollständig ausgenutzt
gewesen oder durch im  Februar 2000 genehm igte  Änderungen des
Flächennutzungsplanes a ls gewerblich nutzbare Flächen aufgegeben worden. Noch
vorhanden gewesene Gewerbeflächenreserven im  Bere ich zwischen H. und dem
Ortste il X. se ien in die  Prognose e ingeflossen (Gewebegebiete  "Ehem .
Zuckerfabrik" und "südl. H. Str.").

39 Die  zügige Durchführung der Entwick lungsmaßnahme se i gewährle istet. Noch im
Laufe  des Jahres 2003 werde m it der Auslegung des Bebauungsplans K 25
begonnen. Für e in zentra l benötigtes Grundstück se i das Ente ignungsverfahren in
Gang gesetzt worden. In den Jahren 2001 bis 2003 se ien bere its 16 notarie lle
Kaufverträge m it e inze lnen Grundstückse igentümern über e ine Gesam tfläche von
81.234 qm  in der Gemarkung L. und von 25.249 qm  in der Gemarkung I.
geschlossen worden. Der Eigentüm er des landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebes
se i bere its ausgesiede lt und habe se in Wohnhaus Ende August 2003 geräumt.
Dieser Umstand ze ige, dass sich die  Antragsgegnerin bere its auf der Ebene der
Abwägung entschieden den landwirtschaftlichen Be langen angenommen habe.
Hinzu komme, dass der Rat der Antragsgegnerin in se iner Sitzung am  15. Juni
2000 die  Notwendigke it der Bere itste llung von Ersatzland gesehen habe. Das
komme deutlich in dem  in dieser Sitzung e instimm ig gefassten Beschluss zum
Ausdruck, wonach zur Realisierung der Entwick lungsm aßnahme L. gee ignetes
Ersatzland in e iner Größenordnung von ca. 3 ha und ca. 12 ha Pachtland für den
Entwick lungsbere ich L. beschafft oder bere it geste llt und der Gemeinde gehörende
Grundstücke a ls Ersatzland und Pachtland zur Verfügung geste llt werden sollten. Im
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses habe die  Antragsgegnerin bere its über ca. 14,8
ha Ersatzland in Gesta lt von Ackerland in guter bis sehr guter Qualität verfügt.
Um legungsverfahren und Baugebote ste llten ke ine a lternativen städtebaulichen
Instrumentarien dar. Sie  ermöglichten insbesondere ke ine zügige und koordinierte
Durchführung der notwendigen Maßnahmen zur Deckung des festgeste llten
erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbe itsstätten.

40 Wegen der we iteren Einze lhe iten des Sach- und Stre itstandes wird auf den Inhalt
der Gerichtsakte  und der von der Antragsgegnerin überre ichten Unterlagen und
Pläne Bezug genommen.

Gründe

41 Der Normenkontro llantrag ist zulässig.

42 Die  Antragste llerin ist antragsbefugt. Die  förm liche Festlegung des städtebaulichen
Entwick lungsbere ichs bildet gemäß § 169 Abs. 3 BauGB - in der hier
anzuwendenden (vgl. § 235 Abs. 1 Satz 1 BauGB) Fassung der Bekanntmachung
vom  27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, ber. BGBl. 1998 I S. 137) - die  Grundlage
dafür, die  im  Entwick lungsbere ich ge legenen Grundstücke der Antragste lle rin zu
ente ignen. Dies begründet die  Möglichke it e iner Rechtsverle tzung im  Sinne des §
47 Abs. 2 Satz 1 VwGO.

43 Der Antrag ist jedoch unbegründet.
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44 Die  Satzung beruht auf e iner wirksam en Ermächtigungsgrundlage (1.). Sie  le idet
nicht an zu ihrer Unwirksamkeit führenden beachtlichen formellen Mänge ln (2.). In
materie lle r Hinsicht erfüllt sie  die  Voraussetzungen der §§ 165 ff. BauGB (3.).

45 1. Die  von der Antragste lle rin gegen die  §§ 165 ff. BauGB ge ltend gem achten
verfassungsrechtlichen Einwände gre ifen nicht durch.

46 In der Rechtsprechung ist gek lärt, dass die  Vorschriften über die  städtebauliche
Entwick lungsmaßnahme nach §§ 165 ff. BauGB verfassungsrechtlich, insbesondere
m it Blick  auf Art. 14 Abs. 3 GG unbedenk lich sind.

47 Vgl. BVerfG, Beschluss vom  4. Juli 2002 - 1 BvR 390/01 - , DVBl 2002, 1467;
BVerwG, Urte il vom  12. Dezember 2002 - 4 CN 7.01 -, ZfBR 2003, 483 und Urte il
vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, BRS 60 Nr. 229; OVG NRW, Urte il vom  8. April 2002
- 7a D 213/97.NE - und Urte il vom  1. Dezember 1997 - 10a D 62/94.NE -, DVBl.
1998, 351; BayVGH, Urte il vom  16. Juni 1997 - 14 N 94.2157 u.a. -, BayVBl. 1999,
46.

48 Entgegen den insoweit von der Antragste llerin vorgetragenen Bedenken
beschre iben die  Rege lungen der §§ 169 Abs. 3 Satz 1, 165 Abs. 1 und 2 BauGB m it
hinre ichender Genauigke it den Ente ignungszweck.

49 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a .O .

50 Die  von der Antragste lle rin verm isste  nähere Konkre tisierung der
Ente ignungszwecke ist verfassungsrechtlich unbedenk lich. Der Gemeinde wird nicht
ermöglicht, be liebige städtebauliche  Maßnahmen zum  Gegenstand e iner
Entwick lungsmaßnahme zu machen. § 165 Abs. 1 BauGB gibt hinre ichend bestimmt
den Maßstab vor und begrenzt den Kre is der in Betracht kommenden Maßnahmen
auf so lche, die  auf e inem  qualifizie rten städtebaulichen Handlungsbedarf beruhen
und deren e inhe itliche Vorbere itung und zügige Durchführung im  Sinne e iner
Gesamtmaßnahm e im  öffentlichen Interesse liegt. Ob die  Ente ignung dem
Allgemeinwohl dient, hängt zudem  vom  Ergebnis e iner spezifisch
ente ignungsrechtlichen Gesamtabwägung a ller Gemeinwohlgesichtspunkte ab.

51 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a .O . und Beschluss vom  16.
Februar 2001 - 4 BN 55.00 -, BRS 64 Nr. 221.

52 Aus den in den genannten Vorschriften entha ltenen Vorgaben ist m ithin ablesbar,
für Vorhaben welcher Art der Gesetzgeber die  Ente ignung hat zulassen wollen. Mit
Hilfe  der verwendeten Tatbestandsm erkmale lässt sich die  städtebauliche
Entwick lungsmaßnahme, für we lche die  Ente ignung zuge lassen wird, von den
Maßnahmen des a llgemeinen Städtebaurechts abgrenzen.

53 OVG NRW, Urte il vom  1. Dezember 1997 - 10a D 62/94.NE -, a .a.O .

54 Soweit die  Antragste lle rin bemängelt, die  Beantwortung der Frage des
Allgemeinwohlerfordernisses se i von e iner m it potenzie llen Unsicherhe iten
behafteten Prognoseentsche idung abhängig, ist dagegen unter
verfassungsrechtlichen Aspekten ebenfa lls nichts zu e rinnern. Die
ente ignungsrechtliche Funktion, die  die  Entwick lungssatzung erfüllt, schließt
gerichtlich nur beschränkt überprüfbare Bewertungs- und Prognosespie lräume nicht

openJur http://openjur.de/u/99262.print

14 von 42 29.06.2011 10:59



aus.

55 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  5. August 2002 - 4 BN 32.02 -, NuR 2003, 225.

56 Ste llt sich die  zugrunde liegende Prognose später a ls unzutre ffend heraus, führt
dies in der Zwischenze it nicht - wie  die  Antragste lle rin meint - zu e iner rechtlichen
Schutzlosigke it des "im  Rückblick  verfassungswidrig ente igneten
Grundstückse igentümers". Die  Gültigke it der Entwick lungssatzung und dam it die
Rechtmäßigke it der nach Maßgabe des § 169 Abs. 3 BauGB zulässigen Ente ignung
wird dadurch näm lich nicht berührt. Vie lmehr hat die  Fehlerhaftigke it der Prognose
zur Folge, dass die  Satzung gemäß § 169 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m . § 162 Abs. 1 S.1 Nr. 2
oder 3 BauGB aufzuheben ist und dem  früheren Eigentümer unter den
Voraussetzungen der §§ 169 Abs. 1 Nr. 8, 164 BauGB e in Anspruch auf
Rückübertragung des Grundstücks zusteht.

57 Der Einwand der Antragste llerin, be i Erwirtschaftung e ines Gewinns be i der
Vorbere itung und Durchführung der städtebaulichen Entwick lungsmaßnahme werde
"te ilwe ise  über den Gemeinwohlzweck hinaus ente ignet", wobe i die
Grundstückse igentümer gezwungen se ien, der Gemeinde während der langen Ze it
der Durchführung e iner Entwick lungsmaßnahme "gle ichsam  e in zinsloses Darlehen
zu gewähren", geht fehl. Letzteres gilt schon deshalb, we il sich e in etwa iger
finanzie ller Überschuss erst aufgrund e iner endgültigen Bilanzierung nach
Abschluss der Durchführung der Entwick lungsmaßnahme ergeben kann, der sodann
gemäß § 171 Abs. 1 Satz 2 BauGB zu verte ilen ist. Ohnehin ist bislang ungek lärt,
ob es verfassungsrechtlich überhaupt geboten ist, e inen von der Gemeinde
erzie lten Überschuss auf die  Grundstückse igentümer zu verte ilen.

58 O ffenge lassen vom  BVerwG im  Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a .a.O .

59 Nach Abschluss der Entwick lungsmaßnahme verble ibende Gewinne resultieren nicht
aus Le istungen der Grundstückse igentümer im  Entwick lungsbere ich, sondern aus
Bodenwerterhöhungen, die  die  Gem einde durch wertste igernde Maßnahmen im
Rahmen der Durchführung der Ersatzmaßnahme erbracht hat. Die  §§ 171 Abs. 1
Satz 2, 169 Abs. 8 Satz 1 BauGB sollen sicherste llen, dass Erlöse aus dem  Verkauf
der Grundstücke zweckgebunden a lle in zur Finanzierung der dem  Allgem einwohl
dienenden Entwick lungsmaßnahme zu verwenden sind und etwaige Überschüsse
nicht für den a llgemeinen Haushalt vere innahmt werden dürfen.

60 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a .O .

61 Mit e iner te ilwe isen Ente ignung "über den Gemeinwohlzweck hinaus" hat dies a lles
nichts zu tun.

62 Welche Kosten im  Entwick lungsbere ich zulässigerweise in die  Kostenerm ittlung
e ingeste llt werden dürfen, hat der Gesetzgeber hinre ichend bestimmt gerege lt. §
171 Abs. 2 Satz 2 BauGB legt näher fest, we lche Kosten durch die  Einnahmen
finanziert werden dürfen. Zu berücksichtigen sind danach (nur) die  Kosten, die  nach
den Zie len und Zwecken der Entwick lung erforderlich s ind. Kosten, die  in ke inem
notwendigen Sachzusammenhang m it der Entwick lungsmaßnahme stehen, können
deshalb aus den Einnahmen nicht finanziert werden. Diese Begriffe  sind zwar
auslegungsbedürftig, aber in e inem  dem  Bestimmthe itserfordernis genügenden
Maße auch auslegungsfähig.
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63 Vgl. OVG NRW, Urte il vom  1. Dezem ber 1997 - 10a D 62/94.NE -, a .a.O .

64 Die  Bedenken im  Hinblick  auf den Gle ichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1
GG, die  die  Antragste lle rin gegen die  §§ 166 Abs. 3 Satz 4, 169 Abs. 1 Nr. 7 i.V.m .
§ 154 Abs. 2 BauGB ge ltend macht, gre ifen ebenfa lls nicht durch. Eine
differenzierte  Behandlung von e inerse its Eigentümern innerha lb und andererse its
Eigentümern außerhalb von Gebieten, die  Rege lungen des besonderen
Städtebaurechts unterfa llen, ist aus Sachgründen gerechtfertigt. In den fraglichen
räum lichen Bere ichen sind städtebauliche Besonderhe iten anzutre ffen, die  die
Anwendung e ines besonderen städtebaulichen Instrumentariums rechtfertigen.

65 Vgl. Krautzberger, in: Ernst-Zinkahn-Bie lenberg- Krautzberger, BauGB, Stand: 1.
Mai 2003, vor § 136 Rdn. 92 und Kle iber, ebenda, § 154 Rdn. 33; vgl. auch BGH,
Urte il vom  8. Mai 1980 - III ZR 27/77 -, BRS 45 Nr. 115.

66 Schließlich ist der vom  Grundstückse igentümer im  Entwick lungsbere ich unter den
Voraussetzungen des § 166 Abs. 3 Satz 4 BauGB zu zahlende Ausgle ichsbetrag
ke ine unzulässige  Sonder- bzw. Ausgle ichsabgabe. So llte  der Ausgle ichsbetrag m it
den Ausführungen der Antragste lle rin überhaupt e ine Sonderabgabe darste llen,

67 so Fre ise , in: Brüge lmann, BauGB, § 154 Rdn. 4 (zulässige Sonderabgabe); anders
(Be itrag bzw. be itragsähnliche Abgabe m it Finanzierungsfunktion): BVerwG, Urte il
vom  17. Dezember 1992 - 4 C 30.90 -, NVwZ 1993, 1112; Fislake, in: Berliner
Kommentar zum  BauGB, § 154 Rdn. 3; Kle iber , a .a.O ., § 154 Rdn. 27 f,

68 wird ihre  "Gruppennützigke it" nicht dadurch in Frage geste llt, dass im
Entwick lungsbere ich geschaffene Gemeinbedarfse inrichtungen nicht nur von
abgabepflichtigen Grundstückse igentümern genutzt werden dürfen. Für e ine
gruppennützige Verwendung der Abgabe re icht es näm lich aus, dass das
Aufkommen unm itte lbar oder m itte lbar überwiegend im  Interesse der Gruppe der
Abgabepflichtigen verwendet wird; unschädlich ist, wenn daneben auch andere
Gruppen oder die  Allgemeinhe it gewisse Vorte ile  aus der Abgabenverwendung
haben.

69 Vgl. BVerfG, Beschluss vom  17. Juli 2003 - 2 BvL 1/99 u.a. -, NVwZ 2003, 1241
(1246) m .w.N.

70 Eine Qualifizierung des Ausgle ichsbetrages a ls (unzulässige) Ausgle ichsabgabe
sche idet schon deshalb aus, we il Ausgle ichsabgaben nicht - wie  der hie r fragliche
Ausgle ichsbetrag - der Finanzierung e iner besonderen Aufgabe dient, sondern dem
Ausgle ich e iner Be lastung, die  sich aus e iner primär zu erfüllenden
öffentlichrechtlichen Pflicht ergibt.

71 Vgl. BVerfG, Beschluss vom  24. Januar 1995 - 1 BvL 18/93 u.a. -, BVerfGE 92, 91
(117).

72 2. Die  Entwick lungssatzung le idet nicht an zu ihrer Unwirksamkeit führenden Form-
oder Verfahrensfehlern.

73 Die  Rügen der Antragste lle rin in Bezug auf das Fehlen des Datums der
Unterze ichnung durch den Bürgerm eister in der Bekanntmachungsanordnung und
das Fehlen dieses Datums in der Überschrift der Satzung sowie den Mange l e iner
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schriftlichen Bestä tigung des Bürgermeisters über die  Übere instimmung des
Wortlauts der Satzung m it dem  Ratsbeschluss gre ifen nicht durch. Der dam it der
Sache nach erhobene Einwand, die  Bekanntmachung der Entwick lungssatzung
genüge nicht den sich aus der Bekanntmachungsverordnung vom  26. August 1999
(GV.NRW. S. 516) - BekanntmVO - ergebenden Anforderungen bzw. die  Satzung
se i nicht ordnungsgemäß ausgefertigt, ist unbegründet. Weder ist die  ö ffentliche
Bekanntmachung der Entwick lungssatzung fehlerhaft noch liegt e in
Ausfertigungsmange l vor.

74 2.1 Die  Entwick lungssatzung ist ordnungsgemäß öffentlich bekannt gem acht
worden. Die  von der Antragste llerin herangezogenen Vorschriften der BekanntmVO
finden dabe i ke ine Anwendung: Gemäß § 1 Abs. 1 BekanntmVO richten sich
Verfahren und Form  be i der öffentlichen Bekanntmachung von Satzungen u.a. der
Gemeinden nach den Vorschriften der BekanntmVO, soweit nicht Bundes- oder
Landesrecht hierüber besondere Rege lungen enthä lt. Besondere Rege lungen über
Form  und Verfahren der Bekanntm achung e iner Entwick lungssatzung enthä lt § 165
Abs. 8 BauGB. Danach ist die  Entwick lungssatzung zusammen m it der Erte ilung der
Genehm igung ortsüblich bekannt zu machen (Satz 1). Gemäß § 165 Abs. 8 Satz 2
BauGB kann sich die  Gemeinde aber auch auf die  ortsübliche Bekanntmachung der
Erte ilung der Genehm igung beschränken, wobe i § 10 Abs. 3 Sätze 2 bis 5 BauGB
entsprechende Anwendung finden. Entsprechend § 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB ist in
der Bekanntmachung darauf hinzuweisen, wo die  Entwick lungssatzung e ingesehen
werden kann.

75 Die  stre itige  Entwick lungssatzung ist wirksam  im  Wege der Ersatzverkündung
gemäß § 165 Abs. 8 Satz 2 i. V. m . § 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB bekannt gemacht
worden. Die  Antragsgegnerin hat die  Genehm igung der höheren
Verwaltungsbehörde ortsüblich bekannt gemacht. Sie  hat daneben - über die
gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an e ine Ersatzverkündung hinaus -
auch den vollen Wortlaut des aus den §§ 1 und 2 bestehenden Textte ils der
Satzung veröffentlicht. In § 1 Abs. 4 des veröffentlichten Satzungstextes wird auf
den Lageplan im  Maßstab 1 : 1000, der Bestandte il der Satzung ist, verwiesen.
Gle ichze itig wird darauf hingewiesen, dass dieser Lageplan während der
a llgemeinen Dienstze it im  Zimmer 212 des Neuen Rathauses, P. wall 6, in H.
e ingesehen werden kann. Zudem  enthä lt die  Bekanntmachung den Abdruck e ines
Übersichtsplanes, in dem  der Entwick lungsbere ich verk le inert dargeste llt ist. Dam it
sind die  sich aus § 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB ergebenden Vorgaben erfüllt. Der m it
der Schlussbekanntmachung verfo lgte  Hinweiszweck,

76 vgl. BVerwG, Urte il vom  6. Juli 1984 - 4 C 28.83 , BRS 42 Nr. 26,

77 ist dam it zusamm en m it dem  gle ichze itig bekannt gemachten Abdruck des
beschriebenen Übersichtsplans zweife llos erre icht.

78 Unerheblich ist, dass die  Antragsgegnerin die  Bekanntmachungsform  des § 165
Abs. 8 Satz 1 BauGB beabsichtigt hat, was sich aus dem  Ratsbeschluss Nr. 265 vom
15. Juni 2000 ("4. ) Die  Satzung ist zusammen m it der Erte ilung der Genehm igung
ortsüblich bekannt zu machen.") ergibt. Entsche idend ist, dass die  von der
Antragsgegnerin tatsächlich vorgenommene Form  der Bekanntmachung die
Voraussetzungen e iner wirksamen Ersatzverkündung erfüllt. Dies ist hie r, wie
darge legt, der Fa ll.
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79 Soweit die  Antragste lle rin das Fehlen e iner schriftlichen Bestätigung des
Bürgermeisters über die  Übere instim mung des Wortlauts der Satzung m it dem
Ratsbeschluss rügt, gre ift diese Rüge ebenfa lls nicht durch. Die  dam it
angesprochenen Zweife l an e iner ordnungsgemäßen Ausfertigung sind
unbegründet. Die  Entwick lungssatzung ist formwirksam  ausgefertigt. Durch die
Ausfertigung der a ls Satzung und dam it a ls Rechtsnorm  beschlossenen förm lichen
Festlegung des städtebaulichen Entwick lungsbere ichs soll sichergeste llt werden,
dass der Inhalt der Satzung m it dem  W illen des gemeindlichen Beschlussorgans
übere instimmt.

80 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  9. Mai 1996 - 4 B 60.96 -, BRS 58 Nr. 41 zum
Bebauungsplan.

81 Dabe i lässt das Bundesrecht ungerege lt, we lche Anforderungen im  Einze lnen an
e ine derartige Ausfertigung zu ste llen sind.

82 Vgl. BVerwG, Beschlüsse vom  24. Mai 1989 - 4 NB 10 89 -, BRS 49 Nr. 25 und vom
16. Mai 1991 - 4 NB 26.90 -, BRS 52 Nr. 32.

83 Besondere Anforderungen ergeben sich insoweit lediglich in ze itlicher Hinsicht, a ls
die  Satzung vor dem  Bekanntmachungsakt ausgefertigt werden muss.

84 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  27. Januar 1999 - 4 B 129.89 -, BRS 62 Nr. 29.

85 Für das Landesrecht ist in Bezug auf die  Ausfertigung von Bebauungsplänen gek lärt
- für die  Ausfertigung von Entwick lungssatzungen gilt nichts anderes -, dass es
mange ls ausdrück licher normativer Vorgaben für die  Ausfertigung ausre icht, wenn
e ine Origina lurkunde geschaffen wird, auf we lcher der Bürgermeister a ls
Vorsitzender des Rates ze itlich nach dem  Ratsbeschluss und vor Verkündung der
Satzung schriftlich bestätigt, dass der Rat an e inem  näher beze ichneten Tag
"diesen Bebauungsplan a ls Satzung beschlossen" hat.

86 Vgl. OVG NRW, Urte il vom  18. Dezember 1991 - 7a NE 77/90 -, NWVBl. 1992, 357.

87 Entsche idend für die  Ausfertigung e iner aus ze ichnerischen und textlichen
Festsetzungen bestehenden Entwick lungssatzung, die  wie  darge legt im  Wege der
Ersatzverkündung bekannt gemacht worden ist, ist die  Herste llung e iner
Origina lurkunde, hinsichtlich der dokumentiert wird, dass sie  den Inhalt der vom
Rat beschlossenen Festsetzungen zutre ffend wiedergibt.

88 Vgl. zur entsprechenden Ausfertigung von Bebauungsplänen: OVG NRW, Urte il vom
12. März 2003 - 7a D 20/02.NE -.

89 Sämtliche danach an e ine wirksame Ausfertigung zu ste llenden Voraussetzungen
liegen hier vor. Mit dem  auf den textlichen Te il der Entwick lungssatzung gesetzten
schriftlichen Ausfe rtigungsvermerk vom  25. August 2000, m ithin nach dem
Ratsbeschluss vom  15. Juni 2000 und vor der ortsüblichen Bekanntmachung am
18. Januar 2001, hat der Bürgerme ister der Antragsgegnerin (sinngem äß) die
Übere instimmung des Satzungstex tes m it dem  Ratsbeschluss vom  15. Juni 2000
bestätigt ("Aufgrund des § 165 Abs. 6 [...] erlässt die  Stadt H. nach
Beschlussfassung durch den Rat am  15.06.00 fo lgende Satzung:"). Der zur
Satzung gehörende am tliche Lageplan im  Maßstab 1 : 1000 enthä lt den Aufdruck
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"Stadt H. / Städtebauliche Entwick lungsmaßnahme / H. L. / Förm liche Festlegung
des Entwick lungsbere ichs". Auf diesen Lageplan wird in § 1 Abs. 4 des
Satzungstextes Bezug genommen. Gle ichze itig wird er dort zum  Bestandte il der
Satzung gemacht. Er enthä lt fo lgenden, vom  Bürgerm eister ebenfa lls am  25.
August 2000 unterze ichneten Verm erk: "Der Rat der Stadt H. hat die  Satzung über
die  förm liche Festlegung der Entwick lungsmaßnahme gemäß § 165 (6) BauGB am
15.06.2000 beschlossen." Ungeachtet dessen, ob dieser Vermerk - wofür manches
spricht - a ls Ausfe rtigung des ze ichnerischen Te ils der Satzung gewertet werden
kann, ergibt sich daraus jedenfa lls e ine hinre ichend deutliche Zuordnung zum
textlichen Satzungste il, der den Ausfertigungsvermerk  trägt. Dies genügt den
Anforderungen an e ine formwirksam e Ausfertigung. Dam it sind säm tliche zur
Entwick lungssatzung gehörenden (textlichen und ze ichnerischen) Bestandte ile  in
ihrer Gesamthe it ausre ichend identifizierbar, so dass die  Eigenschaft der
Ausfertigung a ls O rigina lurkunde se lbst dann nicht zweife lhaft ersche int, wenn nur
der textliche Satzungste il den Ausfertigungsvermerk  enthält.

90 Soweit die  Antragste lle rin schließlich rügt, der Beschluss des Rates der
Antragsgegnerin vom  18. Juni 1998 über die  te ilwe ise  Aufhebung des Bere ichs der
vorbere itenden Untersuchungen se i nicht öffentlich bekannt gemacht worden, ste llt
dies ke inen forme llen Fehler dar, der die  W irksamkeit der angegriffenen Satzung
in Frage ste llen könnte. Das Gesetz schre ibt die  öffentliche Bekanntm achung e ines
Beschlusses über die  Veränderung des Untersuchungsgebietes nicht vor.

91 Vgl. Krautzberger, a .a.O ., § 141 Rdn. 58.

92 Andere nur auf Rüge beachtliche Form- oder Verfahrensfehler sind nicht gerügt
worden. Ohne Rüge beachtliche Fehler dieser Art liegen nicht vor. Insbesondere ist
der Entwick lungsbere ich in der Satzung durch Angabe der Parze llennum mern und
durch die  ze ichnerische Abgrenzung im  amtlichen Lageplan im  Maßstab 1 : 1000,
der Bestandte il der Satzung ist, m it hinre ichender Bestimmthe it beze ichnet (§ 165
Abs. 6 Satz 2 BauGB).

93 3. Die  Satzung der Antragsgegnerin über die  förm liche Festlegung des
städtebaulichen Entwick lungsbere ichs "H. -L. " erfüllt d ie  an sie  gemäß § 165 BauGB
geste llten materie llen Anforderungen.

94 3.1 Die  beabsichtigte  Entwick lungsm aßnahme entspricht den Zie len und Zwecken
des § 165 Abs. 2 BauGB (§ 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB). Danach können m it
städtebaulichen Entwick lungsmaßnahmen Ortste ile  und andere Te ile  des
Gemeindegebietes entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die
städtebauliche Entwick lung und Ordnung der Gemeinde erstmalig entwicke lt
werden.

95 Die  Ste llung des § 165 BauGB im  Kapite l "Besonderes Städtebaurecht" deutet
darauf hin, dass das Instrument der Entwick lungsmaßnahme zur Lösung von
besonderen städtebaulichen Problemen bestimmt ist und e inen qualifizierten
städtebaulichen Handlungsbedarf voraussetzt. Das städtebauliche Vorhaben muss
den Charakter e iner Gesamtmaßnahme haben, die  darauf ange legt ist, für e inen
bestimmten Bere ich e in Geflecht m ehrerer Einze lmaßnahmen über e inen längeren
Ze itraum  koordiniert und aufe inander abgestimmt vorzubere iten und
durchzuführen. Es muss sich um  e in koordiniertes Maßnahmenbünde l hande ln, das
durch e ine "flächendeckende und ze itlich geschlossene P lanungskonzeption für e in
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exakt umgrenztes Gebiet" verwirk licht werden soll.

96 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a .O .; Beschluss vom  9.
November 2001 - 4 BN 51.01 -, BRS 64 Nr. 223; Urte il vom  12. Dezem ber 2002 - 4
CN 7.01 -, a .a.O . S. 484.

97 Aus § 165 Abs. 2 BauGB fo lgt we iterhin, dass in diesem  Zusammenhang auch der
räum liche Bezug der Entwick lungsmaßnahme vom  Charakter des Besonderen
geprägt se in muss.

98 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 2.97 -, BRS 60 Nr. 225.

99 Es kann demnach nicht jedes städtebauliche Vorhaben Gegenstand e iner
Entwick lungsmaßnahme se in. Mit e iner städtebaulichen Entwick lungsmaßnahme
sollen vie lmehr nur Ortste ile  und andere im  vorgenannten Sinne besonders
bedeutsame Te ile  des Gemeindegebietes entwicke lt werden.

100 Unter Ortste il ist dabe i e in Te il des Gemeindegebiets zu verstehen, der
wesentliche Te ilfunktionen des vorhandenen Ortes in sich vere inigt. Der Ortste il ist
begrifflich m it e iner gewissen flächenmäßigen Größe verbunden, we lche  se ine
besondere städtebauliche Bedeutung rege lmäßig impliziert. Letzteres gilt auch für
andere Te ile  des Gemeindegebiets, die  ihrer Fläche nach e inem  Ortste il
vergle ichbar sind. Abgesehen von diesen Gebietste ilen, denen a lle in auf Grund
ihrer Ausdehnung e ine besondere städtebauliche Bedeutung be izumessen ist,
gehören zu den anderen Te ilen des Gemeindegebiets im  Verständnis von § 165
Abs. 2 Satz 1 BauGB etwa solche städtebaulichen Gebilde, die  wegen ihrer Ste llung
im  Gesamtgefüge  des Gemeindegebiets, des Landesgebiets oder der Region
städtebaulich bedeutsam  sind, insbesondere für das Funktionieren dieses
Gesamtgefüges auf der Grundlage aufe inander abgestimmter und tauglicher
Te ilfunktionen.

101 Vgl. OVG NRW, Urte il vom  1. Dezem ber 1997 - 10a D 62/94.NE -, a .a.O . m .w.N.

102 Das bedeutet, dass nicht jedes neues Baugebiet für e ine Entwick lungsm aßnahme
in Frage kommt. Vie lmehr muss der betre ffende Gebietste il e in beträchtliches
Eigengewicht haben, das auch im  Gesamtgefüge der Gemeinde deutlich
wahrnehmbar ist. Der in § 165 Abs. 2 BauGB verwandte Begriff der besonderen
Bedeutung für die  städtebauliche Entwick lung und Ordnung der Gemeinde
be inhaltet neben dem  quantitativen Aspekt in der Rege l auch e ine qua litative
Komponente.

103 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 2.97 -, a.a.O . und Urte il vom  9.
November 2001 - 4 BN 51.01 -, a.a .O .

104 Hiervon ausgehend hande lt es sich be im  Entwick lungsbere ich "H. -L. " zwar nicht
um  e inen Ortste il im  beschriebenen Sinn, sondern um  e inen anderen Te il des
Gemeindegebietes der Stadt H. .

105 Der förm lich festge legte Entwick lungsbere ich ste llt ke inen se lbständigen Ortste il
dar und soll auch nicht zu e inem  so lchen entwicke lt werden. Der
Entwick lungsbere ich schließt sich an den westlichen O rtsrand des Ortste ils L. auf
bisher unbebauten landwirtschaftlich genutzten Flächen an. Er so ll den
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vorhandenen Ortste il erweitern und fortentwicke ln.

106 Be i dem  Entwick lungsbere ich "H. -L. " hande lt es sich jedoch um  e inen "anderen
Te il des Gemeindegebietes" im  Sinne des § 165 Abs. 2 BauGB, der erstmalig
entwicke lt werden soll. Ihm  kommt zwar nicht a lle in aufgrund se iner
flächenmäßigen Ausdehnung und der Zahl der vorgesehenen Wohneinhe iten,
maßgeblich aber in Zusammenschau m it der bere its bestehenden und m it der
Entwick lungsmaßnahme weiter zu entwicke lnden Bedeutung des Ortste ils L. im
Gesamtgefüge des Gemeindegebie tes besondere Bedeutung für die  städtebauliche
Entwick lung der Gemeinde zu. Mit e iner Größe von knapp 35 ha und e iner
vorgesehenen Zahl von 700 bis 750 Wohneinhe iten weist der Entwick lungsbere ich
immerhin e in Um fang auf, der den e iniger Ortste ile  von H. überste igt. Die
genannte Zahl geplanter Wohne inhe iten ist angesichts der Einwohnerzahl im
Ortste il L. (rund 5.700) nicht unbeträchtlich. Beträchtliches Eigengewicht und
besondere Bedeutung für die  städtebauliche Entwick lung des Gemeindegebietes
kommt dem  Entwick lungsbere ich indes entsche idend aufgrund se iner Ste llung im
Gesamtgefüge des Gemeindegebie tes zu. Dabe i ist beachtlich, dass ausweislich
der Satzungsbegründung (vgl. S. 46) der Ortste il L. m it Blick  auf se ine räum liche
Lage im  Norden des Stadtgebietes e in bevorzugter Wohn- und Arbe itsstandort m it
beachtlichem  Entwick lungspotenzia l darste llt. Die  im  südlichen Gemeindegebiet
vorhandenen Braunkohlekraftwerke in G. und O . führen zu e inem  geringeren
Nachfragepotenzia l in diesem  Bere ich. Hinzu kommt die  diesen Prozess
begünstigende besondere Lagegunst des Entwick lungsbere ichs m it unm itte lbarer
Anbindung an das Schienen- und Straßennetz. An diese Situation knüpft die
beabsichtigte  Entwick lungsmaßnahm e an und trägt ihr in verschiedenen Formen
Rechnung. So dienen die  vorgesehenen Wohn- , Misch- bzw. Gewerbegebiete  der
Weiterentwick lung und Stärkung des Ortste ils L. a ls a ttraktiver Wohn- und
Arbe itsstandort. Es soll dem  Wohnungsbedarf entsprechend e in vie lfä ltiges
Angebot an verschiedenen Wohnform en (Geschosswohnungen, Doppe l- und
Reihenhäuser, Einze lhäuser) zu tragbaren Pre isen sichergeste llt und desweiteren
der Bau von Sozia lwohnungen gefördert werden. Durch den Bau e iner
Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer so ll d ie  Verknüpfung m it dem
bestehenden Ort hergeste llt werden. Die  Errichtung e ines Bahnhaltepunktes sichert
die  Anbindung an den Personennahverkehr. Ein in dessen unm itte lbarer Nähe
geplantes Ladenzentrum  sowie  e in we iteres Nahversorgungszentrum  an der Straße
"Auf den I. N. " dienen der Versorgung der Bewohner m it dem  laufenden Bedarf.
Vorgesehen ist fe rner die  Errichtung e ines Kindergartens in zentra ler Lage. Weiter
soll die  Entwick lungsmaßnahme dazu be itragen, dem  Bedarf an Gewerbeflächen
Rechnung zu tragen. Es sollen auf e iner zusammenhängenden Fläche
wohnungsnahe Arbe itsplätze  zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens
geschaffen werden. Außerdem  soll auf diese Weise insgesamt der Darste llung des
Ortste ils L. im  Gebietsentwick lungsplan a ls "Allgeme iner Siedlungsbere ich" und
regional bedeutsamer Wohnstandort entsprochen werden (vgl. zum  Vorstehenden:
S. 13 bis 18 der Satzungsbegründung sowie das P lanungshandbuch zum
städtebaulichen Rahmenplan (BA Heft 19)).

107 Die  aufgrund der Lagegunst bestehende besondere Funktion des Ortste ils L. a ls
bevorzugter Wohn- und Arbe itsstandort innerha lb des Gebiets der Stadt H. so ll m it
der beschriebenen Maßnahme im  Entwick lungsbere ich weiterentwicke lt werden. Ihm
kommt deshalb im  Gesamtgefüge des Gemeindegebietes besondere Bedeutung
für die  städtebauliche Entwick lung der Gemeinde zu. Dass die  Antragsgegnerin
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ausweislich der P lanbegründung (vgl. S. 45 unter 6.1.2) der
Entwick lungsmaßnahme daneben auch e ine besondere  Bedeutung für die
Entwick lung der Region zugemessen hat, was a lle rdings zweife lhaft se in dürfte ,

108 zu den insoweit e rforderlichen Voraussetzungen vgl. Runke l, in: Ernst-Zinkahn-
Bie lenberg- Krautzberger, a.a.O ., § 165 Rdn. 21,

109 ist angesichts der festgeste llten besonderen städtebaulichen Bedeutung für das
Gemeindegebiet ohne Be lang. Die  Zwecke des § 165 Abs. 2 BauGB stehen
se lbständig nebene inander.

110 Vgl. BVerwG, Urte il vom  12. Dezember 2002 - 4 CN 7.01 - a.a.O ., S. 483.

111 Die  strittige  Entwick lungsmaßnahme ist auch a ls Gesamtmaßnahme im  oben
dargeste llten Sinn ausge legt. Es sollen innerhalb e ines Ze itraums von 10 Jahren
verschiedene Einze lmaßnahmen angefangen vom  Grunderwerb über die
Parze llie rung und die  Anlage von Erschließungsanlagen bis zur Veräußerung der
Flächen zum  Zwecke der Bebauung bzw. Nutzung entsprechend den Erfordernissen
der Entwick lungsm aßnahme in genauer ze itlicher, organisatorischer und finanzie ller
Abstimmung durchgeführt werden (vgl. S. 58 f. der Satzungsbegründung). Dass die
Maßnahme abschnittswe ise  (vgl. S. 59 der Satzungsbegründung) erfo lgen soll,
steht dem  Charak ter e iner Gesamtm aßnahme nicht entgegen. Das Instrument der
Entwick lungsplanung soll auch dann e ingesetzt werden können, wenn verschiedene
Einze lmaßnahmen aus städtebaulichen Gründen e in planmäßiges und aufe inander
abgestimmtes Vorgehen erfordern.

112 Vgl. OVG NRW, Urte il vom  8. April 2002 - 7a D 213/97.NE -.

113 Dies ist hier der Fa ll. Der Entwick lungsbere ich so ll im  Wesentlichen im  Rahmen
dre ier Bebauungspläne verwirk licht werden (vgl. S. 59 der Satzungsbegründung und
S. 73 des P lanungshandbuchs zum  städtebaulichen Rahmenplan (BA Heft 19)).
Dabe i so llen der nördliche Te il des P langebietes m it se inen Versorgungszwecken
dienenden Nutzungen und das Gewerbegebiet sowie  - m it gewissem  ze itlichen
Abstand - das südlich ge legene Wohngebiet entwicke lt werden. Da dabe i
insbesondere die  Maßnahmen zur Errichtung der Erschließungsanlagen für den
Verlauf der Durchführungsmaßnahm en maßgebliche Bedeutung haben, ist es
städtebaulich sinnvoll, die  verschiedenen Einze lmaßnahmen aufe inander
abzustimmen und a ls Gesamtkonzept zu verwirk lichen.

114 3.2 Die  Entwick lungssatzung erfüllt die  Voraussetzungen des § 165 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 BauGB. Danach kann die  Gemeinde e inen Bere ich, in dem  e ine städtebauliche
Entwick lungsmaßnahme durchgeführt werden soll, nur dann förm lich a ls
städtebaulichen Entwick lungsbere ich festlegen, wenn das Wohl der Allgemeinhe it
die  Durchführung der städtebaulichen Entwick lungsmaßnahme erfordert,
insbesondere zur Deckung e ines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbe itsstätten,
zur Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgee inrichtungen oder zur W iedernutzung
brachliegender Flächen.

115 3.2.1 Die  Rege lung des § 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB steht in engem
Zusammenhang m it § 169 Abs. 3 Satz 1 BauGB, wonach im  städtebaulichen
Entwick lungsbere ich die  Ente ignung ohne Bebauungsplan zu Gunsten der Gemeinde
oder des Entwick lungsträgers zur Erfüllung ihrer Aufgaben zulässig ist. Be i der
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Prüfung, ob das Wohl der Allgemeinhe it die  Entwick lungsmaßnahme erfordert, ist
daher bere its in Rechnung zu ste llen, dass im  Grundsatz a lle  unbebauten
Grundstücke im  Entwick lungsbere ich in das Eigentum  der Gemeinde überführt
werden sollen (§ 166 Abs. 3 Satz 1 BauGB), erforderlichenfa lls im  Wege der
Ente ignung. Die  Prüfung der Ente ignungsvoraussetzungen ist aus diesem  Grunde
auf den Ze itpunkt des Satzungsbeschlusses vorverlagert, wobe i es sich a llerdings
um  e ine eher pauschale  Prüfung hande lt. Da der Entwick lungsbere ich rege lmäßig
große Flächen beansprucht und im  Ze itpunkt des Satzungsbeschlusses noch ke ine
bis ins Einze lne gehende P lankonzeption vorliegen m uss, können die
Ente ignungsvoraussetzungen zu diesem  Ze itpunkt nicht schon für jedes Grundstück
abschließend geprüft werden. Das Wohl der Allgemeinhe it muss aber genere ll die
geplante  Entwick lung in dem  beschlossenen räum lichen Um fang - e inschließlich der
Ente ignung - rechtfertigen.

116 Vgl. BVerwG, Urte il vom  15. Januar 1982 - 4 C 94.79 -, BRS 39 Nr. 244 und Urte il
vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a .O .

117 Nur e in im  Verhä ltnis zu entgegenstehenden öffentlichen und privaten Interessen
überwiegendes öffentliches Interesse ist a ls besonderes und a ls dringend zu
qualifizierendes Interesse gee ignet, den Zugriff auf privates Eigentum  zu
rechtfertigen.

118 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  16. Februar 2001 - 4 BN 55.00 -, NVwZ 2001, 1050
(1051) und Beschluss vom  5. August 2002 - 4 BN 32.02 -, a.a.O .

119 3.2.2 Die  strittige  Entwick lungsmaßnahme dient nach der Satzungsbegründung
(vgl. S. 14 und S. 45 bis 53) der Deckung des in H. bestehenden erhöhten Bedarfs
an Wohnungen und Arbe itsstätten. Im  Stadtgebiet se i in den nächsten 10 Jahren
m it e inem  erheblichen Wohnungs- und Arbe itsstättenbedarf zu rechnen. Bis zum
Jahre 2010 fehlten 1.135 Wohne inhe iten, was mehr a ls e in Vierte l des gesamten
Wohnbedarfs ausmache. Be i e iner Verwirk lichung der P lanung im
Entwick lungsbere ich könnten etwa 64 % des bis 2010 bestehenden
Wohnungsbedarfs abgedeckt werden (vgl. S. 50 f. der Satzungsbegründung).
Daneben bestehe  auch erhöhter Bedarf an Arbe itsstä tten. In den nächsten Jahren
se i m it erheblichen Arbe itsplatzverlusten be i RWE und Rhe inbraun zu rechnen, die
in H. zu den größten Arbe itgebern zählten (vgl. S. 53 der Satzungsbegründung).
Dabe i bestehe e in erheblicher Bedarf an neuen Gewerbeflächen zur Deckung des
Arbe itsstättenbedarfs. Für betriebliche Verlagerungen und Aussiedlungen ergebe
sich bis zum  Jahre  2010 e in Flächenbedarf von 13,8 ha, was etwa 30 % des
Gesamtflächenbedarfs in Höhe von 47,6 ha entspreche (vgl. S. 51 der
Satzungsbegründung).

120 Die  Bewältigung e ines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbe itsstätten kann - wie
im  vorliegenden Fa ll - e in überwiegendes öffentliches Interesse begründen. Der
Begriff "erhöhter Bedarf" im  Sinne von § 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB unterliegt
a ls unbestimmter Rechtsbegriff der vollen gerichtlichen Überprüfung.

121 Vgl. Bay VGH, Urte il vom  23. Oktober 1995 - 15 N 94.1693 -, BRS 57 Nr. 286; OVG
NRW, Urte il vom  1. Dezember 1997 - 10a D 62/94.NE -, a.a.O .

122 Der erhöhte Bedarf geht über die  a llgemeinen Bedürfnisse hinaus, we lche die
Aufste llung e ines Bebauungsplans im  Verständnis von § 1 Abs. 3 BauGB
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erforderlich machen. Die  Entwick lungsmaßnahme ist e in Instrument für besondere
Bedarfssituationen, die  durch das herkömm liche Instrumentarium  des
Baugesetzbuches nicht abgedeckt werden können. Bauland auszuweisen, zählt zu
den typischen planerischen Aufgaben der Gemeinde. Um  das e inschne idende
Instrument der Entwick lungssatzung anzuwenden, genügen demnach nicht die
a llgemeinen städtebaulichen Be lange, die  e in P lanerfordernis im  Sinne  von § 1
Abs. 3 BauGB auslösen. Der Gesetzgeber erläutert nicht näher, was unter e inem
erhöhten Bedarf zu verstehen ist, m acht aber deutlich, dass nicht jeder
Nachfrageüberhang es rechtfertigt, an Ste lle  des Mitte ls der Baule itplanung vom
Instrumentarium  des Entwick lungsrechts Gebrauch zu machen. Er knüpft die
Anwendung der § 165 ff. BauGB an e in besonderes Qualifikationsmerkmal. Ein
erhöhter Bedarf im  Sinne des § 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB weist e ine sachliche
und e ine ze itliche  Komponente auf. Von e inem  erhöhten Bedarf kann erst dann
gesprochen werden, wenn die  Nachfrage das Angebot aus strukture llen Gründen
längerfristig deutlich überste igt. Der Überhang muss zudem  so groß se in, dass es
zu se iner Bese itigung m it e iner Ausweisung von Flächen, die  von ihren
Dimensionen und ihren Funktionen her hinter den in § 165 Abs. 2 Satz 1 BauGB
beze ichneten Merkmalen zurückble iben, nicht se in Bewenden haben kann.

123 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a.O .

124 Entsche idend ist le tztlich, ob nach Ausschöpfung der vorrangig e inzusetzenden
herkömm lichen Instrumente der Baule itplanung e in unbefriedigter
Nachfrageüberhang verble ibt. Ente ignungsrechtlich erforderlich ist die
städtebauliche Entwick lungsmaßnahme a ls le tztes der zur Verfügung stehenden
Instrumente.

125 Vgl. OVG NRW, Urte il vom  1. Dezem ber 1997 - 10a D 62/94.NE -, a .a.O .; Urte il
vom  19. Juni 2001 - 10a D 210/97.NE -.

126 Von dem  Zie l der städtebaulichen Entwick lungsmaßnahme hängt es ab, für we lches
Gebiet die  Nachfrage nach Wohnungen bzw. Arbe itsstä tten das Angebot
längerfristig deutlich überste igen m uss. W ie sich aus § 165 Abs. 2 Satz 1 BauGB
ergibt, kann e ine städtebauliche Entwick lungsmaßnahme stärker der örtlichen oder
der überörtlichen (regionalen oder landesweiten) Entwick lung dienen. Je  nachdem
ist auch der erhöhte Bedarf für das Gemeindegebiet, für die  Region oder für das
Landesgebiet festzuste llen.

127 Vgl. Bay VGH, Urte il vom  23. Oktober 1995 - 15 N 94.1693 -, a .a.O .

128 Die  Beantwortung der Frage, ob die  Durchführung der städtebaulichen
Entwick lungsmaßnahme zur Deckung e ines erhöhten Wohn- oder
Arbe itsstättenbedarfs erforderlich ist, macht e ine Prognose in zwei R ichtungen
notwendig. Zum  e inen ist der gegenwärtige und künftige  Bedarf an Wohnungen
bzw. Arbe itsstätten zu erm itte ln. Zum  anderen ist zu erm itte ln, we lche
Möglichke iten zur Deckung des festgeste llten Wohn- bzw. Arbe itsstättenbedarfs
ohne die  Entwick lungsmaßnahme bestehen. Ergibt sich zwischen dem
prognostizierten längerfristigen Bedarf und den anderweitigen Möglichke iten se iner
Deckung e ine Lücke, kann zu ihrer Schließung die  städtebauliche
Entwick lungsmaßnahme e ingesetzt werden, soweit auch die  übrigen
Voraussetzungen vorliegen. Der Wohn- bzw. Arbe itsstättenbedarf und die
Möglichke iten se iner Deckung sind für den Ze itraum  zu prognostizieren, innerhalb
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dessen die  beabsichtigte  städtebauliche Entwick lungsmaßnahme verwirk licht werden
soll.

129 Vgl. OVG NRW, Urte il vom  1. Dezem ber 1997 - 10a D 62/94.NE -, a .a.O .; Urte il
vom  19. Juni 2001 - 10a D 210/97.NE -.

130 Das bedeutet, dass die  Gemeinde anhand der Fakten und Erfahrungswerte, über
die  sie  verfügt, e in Wahrsche inlichke itsurte il über die  zukünftige Entwick lung des
Wohn- bzw. Arbe itsstättenbedarfs zu fä llen hat. Dass e ine solche
Prognosenentsche idung nicht fre i von Unsicherhe iten ist, macht sie  für die
planerische Prax is nicht untauglich. Vorauszusetzen ist nur, dass die  Prognose in
e iner der jeweiligen Materie  angemessenen, methodisch e inwandfre ien Weise
erarbe itet wird.

131 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a.O . und Beschluss vom  16.
Februar 2001 - 4 BN 55.00 -, a .a.O . und vom  5. August 2002 - 4 BN 32.02 -, a .a.O .

132 3.2.3 Eine Überprüfung anhand dieser Maßstäbe ergibt, dass die
Entwick lungsmaßnahme zur Deckung e ines erhöhten Bedarfs an Wohn- bzw.
Arbe itsstätten erforderlich ist. Die  Abschätzung, ob in der Zukunft e in erhöhter
Bedarf besteht, hat die  Antragsgegnerin im  Wege e iner Prognose erm itte ln lassen,
die  nach den vorstehenden Maßstäben methodisch e inwandfre i und nachvollziehbar
erste llt wurde. Die  von der Antragsgegnerin zur Erm ittlung des künftigen Bedarfs an
Wohn- und Arbe itsstätten in Auftrag gegebenen Prognosen des InWIS sind in
Methode und Ergebnis nicht zu beanstanden. Sie  beruhen auf Fakten und Daten,
die  sich aus jeweils im  Einze lnen angegebenen Datenerhebungen ergeben. Eine
Prognose muss auf Daten und Fak ten beruhen, die  genügend Aussagekraft für die
aus ihnen gezogenen Schlüsse besitzen. Woher die  Daten und Fakten stammen,
ist unerheblich. Auch Daten, die  zu e inem  länger zurück liegenden Ze itpunkt
erhoben worden sind, können sich a ls Prognosebasis e ignen, wenn sie  nicht durch
neues Materia l überholt sind.

133 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  16. Februar 2001 - 4 BN 55.00 -, a .a.O . und Urte il
vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a .O .

134 Dafür, dass hier Daten verwendet wurden, die  diesen Anforderungen nicht
entsprechen, bestehen ke ine Anhaltspunkte.

135 3.2.3.1 Die  Wohnungsbedarfsprognose des InWIS erm itte lt unter Analyse der
dafür maßgeblichen und sogle ich darzuste llenden Fak toren, wievie le  Wohnungen -
gestaffe lt nach den untersuchten Ze iträumen bis 2005, 2010 sowie 2015 - benötigt
werden. Ausgehend vom  Stichtag 1. Januar 1998 errechnet sie  den
Gesamtwohnungsbedarf für die  Prognoseze iträume aus der Addition des (am
Stichtag bestehenden) Nachholbedarfs, des Ersatzbedarfs (oder
Erneuerungsbedarfs) an Wohnungen, des Neubedarfs sowie  e iner Mobilitätsreserve.

136 Grundlage für die  Prognose des Nachhol- und Neubedarfs ist dabe i die
Bestimmung der Bevölkerungsentwick lung und der Zahl der Haushalte  a ls
die jenigen, die  auf dem  Wohnungsm arkt a ls "Nachfrager" auftreten. Für den
Stichtag 1. Januar 1998 erm itte lt die  Prognose (vgl. Bl. 122 ff. BA 1) auf der
Grundlage e iner vom  Landesamt für Datenverarbe itung und Statistik  - LDS - für
den Kre is O . im  Jahre 1996 erste llten Vorausschätzung der Einwohnerentwick lung,
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die  für H. in verschiedenen Varianten (untere Variante , m ittlere  Variante , obere
Variante) fortgeschrieben wird, e ine  nach Maßgabe verschiedener Kriterien (vgl. Bl.
143 BA 1) modifiz ierte  Zahl von Personen in Privathaushalten von 64.041. Durch
Division dieser Zahl durch die  ebenfa lls in der Prognose zum  Stichtag 1. Januar
1998 für H. auf der Basis e iner modifizierten Prognose der Haushaltsgröße durch
das Statistische Bundesamt aus dem  Jahre 1995 erm itte lten Kennzahl von 2,344
(zur Berechnung im  Einze lnen vgl. Bl. 127 ff. BA 1) für die  durchschnittliche
Haushaltsgröße ge langt sie  zu der Zahl von 27.321 Privathaushalten für den
Bere ich der Antragsgegnerin zum  Stichtag 1. Januar 1998. Hiervon zieht sie
Unterm iethaushalte  und Zweitwohnsitzhaushalte  ab (vgl. Bl. 139 f. BA 1) und
kommt so auf die  Zahl von Hausha lten m it Wohnungsbedarf von 27.001.
Hinzugerechnet wird e ine Mobilitätsreserve für Wohnungswechse l oder
Wohnungsmodernisierungen in Höhe von 2 % a ller Wohnungsbedarfsträger (vgl.
Bl. 141 und 144 BA 1). Daraus ergibt sich zum  Stichtag 1. Januar 1998 e ine
Gesamtzahl von Haushalten m it Wohnungsbedarf von 27.541.

137 Dem  stand zu diesem  Stichtag e in Wohnungsbestand von 25.790 Wohnungen
gegenüber (Bl. 135 BA 1). Davon werden Fre ize it- und "Schlicht"-Wohnungen sowie
e ine erm itte lte  Quote von 0,16 % (vgl. Bl. 145 und 136 BA 1) für sogenannte
Fortschre ibungsfehler (statistisch nicht erfasste  negative Veränderungen im
Wohnungsbestand durch nicht gem eldete Abrisse, Um wandlungen von Wohnungen
zu Gewerberäumen, Zusammenlegung von Wohnungen) abgezogen. Dies ergibt
e inen verfügbaren Wohnungsbestand von 25.306 zum  Stichtag 1. Januar 1998.

138 Aus der Differenz dieses Wertes zum  erm itte lten Wohnungsbedarf von 27.541
ergibt sich zu diesem  Stichtag e in Nachholbedarf von 2.235 Wohnungen.

139 Den Wohnungsersatzbedarf (Wohnungserneuerungsbedarf) erm itte lt das
Gutachten des InWIS (vgl. Bl. 136 und 145 BA 1) aufgrund des für H. vorliegenden
Datenmateria ls aus e iner errechneten Quote von 0,18 % statistisch erfasster
Wohnungsabgänge (gemeldete Abrisse) zuzüglich der statistisch nicht erfassten
Wohnungsabgänge (Fortschre ibungsfehler, s.o.) die  m it e iner Quote vom  0,16 %
des Wohnungsbestandes angesetzt werden. Insgesamt wird in den
Prognosevarianten e ine Quote für den Ersatzbedarf von 0,34 % des verfügbaren
Wohnungsbestandes e ingeste llt, was bezogen auf den Stichtag 1. Januar 1998
e inen Ersatzbedarf von 86 Wohne inhe iten ergibt.

140 Schließlich bestim mt das InWIS-Gutachten den Neubedarf a ls den Bedarf an
Wohnungen, der sich aus der Entwick lung der Zahl der Haushalte  m it
Wohnungsbedarf in den Prognoseze iträumen ergibt. Auf der Basis von insgesamt 5
verschiedenen Varianten (Entwick lungspfade V 1 bis V 5 für unterschiedliche
Bevölkerungs- und Haushaltsgrößenentwick lungen (vgl. Bl. 147 f. BA 1) wird nach
der bere its beschriebenen Methodik  die  Zahl der Haushalte  m it Wohnungsbedarf
für unterschiedliche Ze iträume (2000, 2005, 2010, 2015) erm itte lt. Be i
Hinzurechnen der Mobilitätsreserve  ergibt sich der jeweilige
Gesamtwohnungsbedarf. Die  Differenz zum  verfügbaren Wohnungsbestand am
jeweiligen Stichtag (1.1.1998; 1.1.2000; 1.1.2005; 1.1.2010; 1.1.2015) ergibt den
für den jeweiligen Ze itraum  prognostizierten Wohnungsnachholbedarf bzw.
-neubedarf.

141 Der nach diesen Kriterien erm itte lte  Gesamtbedarf an Wohnungen ergibt für das
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Jahr 2010 in den e inze lnen Varianten e ine Zahl, die  zwischen 4.675 und 4.809
Wohnungen liegt (im  Mitte l: 4.742). Dies entspricht nach der Prognose  unter
Berücksichtigung a lle in der von ihr bevorzugten Varianten 2 bis 5 e iner jährlichen
Neubaule istung von durchschnittlich 390 bis 400 Wohnungen.

142 Soweit die  Antragste lle rin darauf verweist, in der Satzungsbegründung werde auf
Se ite  47 f. auf die  Regionalbedeutsamkeit der Entwick lungsmaßnahme abgeste llt,
was e ine Erm ittlung (auch) des erhöhten Wohnungsbedarfs auf die  Region
bezogen erforderlich gemacht hätte , gre ifen diese Bedenken nicht durch. W ie oben
bere its darge legt, stehen die  Zie le  der Entwick lung der Gemeinde bzw. der Region
se lbständig nebene inander. Dass die  Antragsgegnerin möglicherweise zu Unrecht
(auch) von e iner Regionalbedeutsam keit der fraglichen Entwick lungsmaßnahme
ausgegangen ist, ist ohne Be lang. Es genügt in Fä llen, in denen - wie  hier - e ine
Entwick lungsmaßnahme m it besonderer Bedeutung für die  Entwick lung des
Gemeindegebietes in Rede steht, wenn die  Prognose  e inen auf das
Gemeindegebiet bezogenen erhöhten Bedarf festste llt.

143 Entgegen der Auffassung der Antragste lle rin konnte das InWIS be i der Prognose
der Bevölkerungsentwick lung die  m ittlere  bzw. obere Prognosevariante  zugrunde
legen. Anders a ls die  Antragste lle rin meint, steht dem  nicht die  in der Prognose
zuvor getroffene Festste llung über e in Nachlassen der Bevölkerungszunahme bzw.
über rück läufige Wanderungsgewinne entgegen. Dem  InWIS-Gutachten über die
Bevölkerungsentwick lung in H. liegt e ine regionale  Bevölkerungsprognose auf
Kre isebene des LDS aus dem  Jahre 1996 zugrunde. Die  untere  Variante  des InWIS
gründet auf der Basisvariante der LDS-Prognose. Be i e inem  Vergle ich der
tatsächlichen Bevö lkerungszahl zum  Stichtag 1. Januar 1998 im  Kre is O . ze igte
sich, dass die  Basisvariante  der LDS-Prognose die  Entwick lung der
Bevölkerungszahl unterschätzt hatte . Wenn die  InWIS-Prognose daher die  untere
Variante aus ihrer Betrachtung ausk lammert, ist dies plausibe l begründet und
ke ineswegs sachwidrig.

144 Der Hinweis der Antragste llerin auf die  Festste llung in der Prognose, ab 2015 se i
e in Wendepunkt in der Einwohnerentwick lung zu erwarten, betrifft den hier
maßgeblichen Prognoseze itraum  bis zum  Jahre 2010 nicht.

145 Soweit die  Antragste lle rin Zweife l anmeldet, ob be i der Erm ittlung der
Haushaltsentwick lung auf die  auf Kre isebene erm itte lten Ergebnisse abgeste llt
werden durfte , sind diese Bedenken unbegründet. Da die  le tzte  empirische
Erm ittlung der Haushaltsgröße für die  Stadt H. aus der Volkszählung 1987
resultierte , lehnt das InWIS-Gutachten se ine Erm ittlung der aktue llen
Haushaltsgröße in H. an die  entsprechende Haushaltsgrößenentwick lung im  Kre is O .
an. Für diesen lagen se it 1996 Ergebnisse auf der Basis des jährlichen Mikrozensus
vor. Die  InWIS-Prognose begründet diese Vorgehensweise  u.a. dam it, dass starke
Austauschprozesse von Haushalten zwischen dem  Kre is O . und der Stadt H.
bestünden, die  e ine vergle ichbare Entwick lung der Haushaltsgrößen nahe legen
würden. Auch dieses methodische Vorgehen ist rechtlich bedenkenfre i. Mange ls
aktue ller Zahlen über die  Haushaltsgrößen in H. war es unumgänglich, auf
anderweitiges aussagekräftiges Zahlenmateria l zurückzugre ifen.

146 Entgegen der Annahme der Antragste lle rin fehlt es nicht an e iner plausiblen
Erk lärung für die  vom  InWIS-Gutachten vorgenommene zweifache Modifikation der

openJur http://openjur.de/u/99262.print

27 von 42 29.06.2011 10:59



vom  Statistischen Bundesamt im  Jahre 1995 angeste llten Prognose der
Haushaltsgrößenentwick lung. Das InWIS modifiziert die  Zahlen aus der Prognose
des Statistischen Bundesamtes zum  e inen deshalb, we il sich hier auf Grund der
nach 1995 erm itte lten tatsächlichen Haushaltsgrößen geze igt hatte , dass das
Statistische Bundesamt die  Dynam ik  der Haushaltsverk le inerungsprozesse
unterschätzt hatte , die  in der ersten Hälfte  der 90er Jahre noch durch starke
Engpässe am  Wohnungsmarkt gebremst worden waren. Die  Differenz zwischen der
vom  Statistischen Bundesamt vorausgeschätzten und den festgeste llten aktue llen
Zahlen über die  Haushaltsgröße wird fo lgerichtig in die  Prognose e ingeste llt. Die
zweite  Modifikation fo lgt laut InWIS daraus, dass die  Prognose des Statistischen
Bundesamtes die  Veränderung des "Haushaltsbildungsverha ltens" der jüngeren
und m ittleren Alte rsgruppe ab dem  Jahre 2005 nicht m ehr berücksichtige . Diese
Veränderungen des "Haushaltsbildungsverha ltens" se i, so das InWIS-Gutachten, in
den vergangenen Jahrzehnten prim är und in zunehm endem  Maße für die
Verringerung der durchschnittlichen Haushaltsgröße verantwortlich gewesen, we il der
Ante il der jüngeren und m ittleren Altersgruppen an der Gesamtzahl der Ein-
personenhaushalte  gestiegen se i. Alle rdings se i anzunehmen, dass sich der Trend
zur Verk le inerung der Haushaltsgrößen be i den jüngeren und m ittleren
Altersgruppen nicht unendlich fortse tzen werde. Daher wurde e ine fortgesetzte ,
aber verlangsamte Verringerung der Haushaltsgrößen be i den jüngeren und
m ittleren Altersgruppen unterste llt, in dem  die  Zahlen der Prognose des
Statistischen Bundesamtes über die  Entwick lung der Haushaltsgrößen nach unten
korrigiert wurden und zwar (u.a.) um  1/100 für das Jahr 2010.

147 Diese vom  InWIS im  Einze lnen angeste llten Überlegungen sind ohne weiteres
nachvollziehbar. Für den von der Antragste lle rin geäußerten Verdacht, die
Modifikationen der Prognose des Statistischen Bundesamtes hätten die
Begründung e ines höheren Wohnungsbedarfs zum  Zie l gehabt, fehlt jeglicher
Anhaltspunkt.

148 Die  von der Antragste lle rin ferner gerügte Korrektur der Mobilitätsreserve nach
oben findet ihre  Rechtfertigung u.a. in dem  Hinweis auf die  Zahl von 2,5 % des
Wohnungsbestandes, der laut InWIS in e iner Vie lzahl von Untersuchungen a ls für
die  Funktionstüchtigke it e ines Wohnungsmarktes notwendiger Überhang an
Wohnungen angesetzt werde. Der vom  InWIS in Ansatz gebrachte  Wert für die
Mobilitätsreserve von 2 % ersche int vor diesem  Hintergrund nicht überhöht. Auch
wenn die  im  Jahre  1987 für H. erm itte lte  Zahl 1,6 % betrug, muss die  Möglichke it
von ze itwe isen Schwankungen dieses Wertes Berücksichtigung finden.

149 Schließlich fehlt es nicht an Begründungen für die  im  InWIS-Gutachten
vorgenommene Zuordnung der Mehrpersonen- bzw. Nebenwohnsitzhaushalte  be i
den Unterm ietverhä ltnissen jeweils zu den Wohnungsbedarfsträgern. Die
Mehrpersonenhaushalte  in Unterm ie tverhältnissen werden laut InWIS zu den
Wohnungsbedarfsträgern gezählt, da davon auszugehen se i, dass sie  nur
vorübergehend aufgrund von Versorgungsengpässen am  Wohnungsmarkt e in
Unterm ietverhä ltnis e ingegangen se ien. Diese Einschätzung ist vertretbar und wird
durch den nicht näher substantiierten Vortrag der Antragste llerin nicht widerlegt.
Nichts anderes gilt für die  vom  InWIS auf S. 31 f. se ines Gutachtens (Bl. 140 BA 1)
angegebene Begründung hinsichtlich der Nebenwohnsitzhaushalte .

150 Dem  nach a lledem  in Methodik  und Ergebnis bedenkenfre i prognostizie rten
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Wohnungsbedarf bis zum  Jahr 2010 von im  Mitte l 4.742 Wohneinhe iten stehen
ausre ichende Möglichke iten se iner Deckung nicht gegenüber. Die  Antragsgegnerin
hat in ihrer Begründung zur Entwick lungssatzung nachvollziehbar darge legt, dass in
dem  Ze itraum , in dem  der von der Maßnahme erfasste  Bere ich entwicke lt werden
soll, e in strukture lles Defizit am  Wohnungsmarkt besteht. Sie  verweist in der
Satzungsbegründung auf die  ebenfa lls vom  InWIS-Institut u.a. für den Ze itraum
bis 2010 erm itte lten Wohnbauflächenpotenzia le . Danach lässt sich a lle in durch
Mobilisierung der vorhandenen Bauflächen im  Gemeindegebiet m it den
Instrumenten des a llgemeinen Städtebaurechts der festgeste llte  erhöhte
Wohnungsbedarf nicht befriedigen. Das InWIS-Gutachten vom  15. September 1998
untersucht für verschiedene Ze iträume (1998 - 2005, 1998 - 2010, 1998 - 2015)
die  im  Gebiet der Antragsgegnerin vorhandenen und verfügbaren Wohnbauflächen.
Grundlage waren der se inerze it gültige Flächennutzungsplan, rechtskrä ftige oder in
Aufste llung befindliche Bebauungspläne und sich aus Darste llungen von
Wohnsiedlungsbere ichen im  Gebietsentwick lungplan ergebende Flächenpotenzia le .
Ferner wurden Wohnbaupotenzia le  durch "Bauen im  Bestand" e inbezogen, d. h.
das durch Aus- bzw. Umbau bestehender Gebäude oder durch Nachverdichtung
(Errichtung von Wohngebäuden auf bere its bebauten Grundstücken) gebildete
sowie  das sich durch künftige  Abrisse voraussichtlich bildende Baulückenpotenzia l.
Außerdem  wurden die  im  planungsrechtlichen Außenbere ich nach § 35 BauGB sich
ergebenden Möglichke iten des Wohnungsbaus berücksichtigt. Die  danach
vorgenommene Bilanzierung ergibt e in bis zum  Jahre 2010 mobilisierbares
Potenzia l von 3.111 Wohneinhe iten. Unter Einberechnung des so genannten
"Bauüberhangs", d.h. der genehm igten aber noch nicht fertiggeste llten
Wohnungen, erm itte lt die  InWIS-Prognose e in nicht durch verfügbare
Reserveflächen im  Gemeindegebiet gedecktes Defizit bis zum  Jahre 2010 von
1.135 Wohneinhe iten. Dies entspricht etwa 26 % des sich voraussichtlich bis 2010
ergebenden und durch den Bauüberhang modifizierten Bedarfs und be i e inem
gemeindespezifischen Schlüsse l von 30 Wohne inhe iten je  ha Bruttowohnbauland
e iner Fläche von 36 ha.

151 Die  von der Antragste lle rin gegen die  Prognose der Wohnbaupotenzia le
erhobenen Bedenken sind unbegründet. Die  kritisierte  Herausnahme der
Spitzenjahre 1996 und 1997 bezüglich der Zahl von fertiggeste llten Wohneinhe iten
be i der Erm ittlung des Flächenpotenzia ls begründet das InWIS-Gutachten neben
der zu erwartenden Zurückhaltung der Wohnungsbauunternehmen be i
Bestandsausbauten m it für dieses Segment typischen starken jährlichen
Schwankungen, die  sich nicht prognostizieren ließen. Diese Überlegungen sind
plausibe l und werden von den Ausführungen der Antragste llerin nicht e rnsthaft in
Frage geste llt.

152 Die  Annahme e ines geringeren Mobilis ierungsgrades be i Baulücken wird entgegen
der Behauptung der Antragste llerin in der InWIS-Prognose nachvollziehbar
begründet. Danach se ien in den 90er Jahren vie le  Baulücken in H. aufgrund des
anste igenden Wohnungsbedarfs m obilisiert worden, so dass das
Wohnbaupotenzia l in Baulücken zurückgegangen se i. Im  Vergle ich zu anderen
Städten vergle ichbarer Größe habe H. e in unterdurchschnittliches Potenzia l an
Baulücken. Mit abnehmender Zahl von Baulücken blieben vor a llem  Flächen übrig,
die  - etwa wegen Altlastenverdachts, vorhandener Mindernutzung oder fehlender
Verkaufs- bzw. Investitionsbere itschaft der Eigentümer - nur schwer zu m obilisieren
se ien. Diese Gesichtspunkte rechtfe rtigen die  Annahm e e ines geringeren
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Mobilisierungsgrades. Der von der Antragste lle rin geäußerte  Verdacht, die  Prognose
se i unter dem  Deckmante l der W issenschaftlichke it "geschönt", ist vor dem
Hintergrund der von der Prognose aufgeze igten Umstände objektiv nicht
nachvollziehbar.

153 Gegen die  vorgenommenen Abschläge be im  Wohnbauflächenpotenzia l aus im
Flächennutzungsplan entsprechend dargeste llten Flächen von 5 % wegen Altlasten,
ökologischer oder sonstiger Vorbehalte  bzw. 8 % im  Hinblick  darauf, dass
Flächennutzungsplanflächen a ls Flächen künftiger Bebauungspläne anzusehen
se ien, die  auf dem  Gebiet der Antragsgegnerin im  Mitte l nur zu 92 % ausge lastet
se ien, ist in rechtlicher Hinsicht nichts zu erinnern. Die  Antragste llerin hat ihre
diesbezüglich geäußerten Zweife l auch nicht näher konkretisiert.

154 Soweit die  Antragste lle rin auf we itere  im  Einze lnen beze ichnete Flächen verweist,
die  nach ihrer Ansicht in der Berechnung des Wohnbauflächenpotenzia ls hätten
e ingeste llt werden müssen, ist fo lgendes anzumerken:

155 Die  Antragsgegnerin hat im  GEP a ls Wohnsiedlungsbere ich dargeste llte  Flächen zu
Recht nicht in das Wohnbauflächenpotenzia l e ingeste llt. Im  Hinblick  auf Flächen in
O. und O . -F. benennt das InWIS-Gutachten (vgl. S. 22) konkrete  Gründe, warum  -
jedenfa lls m itte lfristig - nicht m it e iner entsprechenden Darste llung im
Flächennutzungsplan zu rechnen se i. Dagegen ist rechtlich nichts zu erinnern.
Substanzie lle  Einwände dagegen hat die  Antragste llerin nicht erhoben. Nichts
anderes gilt für die  Flächen, auf der sich die  geplante Entwick lungsmaßnahme
vollziehen soll. Die  Antragsgegnerin durfte  davon ausgehen, dass die  im  GEP a ls
Wohnsiedlungsbere ich dargeste llten Flächen nicht ze itgerecht für die  Durchführung
der Entwick lungsm aßnahme zur Verfügung stehen. Eine Realisierung der im
Entwick lungsbere ich vorgesehenen P lanung innerhalb des hier für die
Entwick lungsmaßnahme vorgesehenen 10-Jahres-Ze itraums durch Änderung des
Flächennutzungsplans, anschließende Aufste llung e ines oder mehrerer
Bebauungspläne, Neuordnung der Grundstücke im  Wege der Um legung m it
nachfo lgender plangemäßer Bebauung und Nutzung kann rege lmäßig
ausgeschlossen werden. Etwas anderes könnte möglicherweise  im  Fa lle  e ines schon
fortgeschrittenen Flächennutzungsplanänderungsverfahrens ge lten. Ein solcher Fa ll
ist hier a lle rdings nicht gegeben.

156 Das Ge lände M. -X. schied schon wegen se iner Darste llung im
Flächennutzungsplan a ls Gewerbefläche a ls potenzie lle  Wohnbaufläche  aus. Im
Übrigen war wegen der vom  InWIS-Gutachten angeführten Altlastensanierung
ohnehin nicht m it e iner Mobilis ierung innerhalb des Prognoseze itraums zu rechnen.

157 Die  von der Antragste lle rin genannten Flächen im  Flächennutzungsplan und zwar in
O. -Süd (Bebauungsplan N 39 "N. straße ", vgl. S. 17 des InWIS- Gutachtens), I.
-Ost (Bebauungsplan N 35 "Am  K. ", vgl. S. 16 des InWIS- Gutachtens und Te le fax
der Antragsgegnerin vom  14. Novem ber 2003), I. -Ost (Bebauungsplan H 5, 4.
Änderung "E. straße ", vgl. S. 16 sowie S. 20 (FNP- Fläche) des InWIS-Gutachtens),
X. -Südost (Bebauungsplan W 24 a "X. -Süd", vgl. S. 16 sowie  S. 20 (FNP-Fläche)
des InWIS-Gutachtens), H. - Nord (Bebauungsplan Gu 26 "H. -N. -Straße", vgl. S.
17 sowie  S. 20 (FNP- Fläche) des InWIS-Gutachtens) und G. -Süd (vgl. S. 20 des
InWIS- Gutachtens) sind in die  Erm ittlung des Wohnbauflächenpotenzia ls
e ingeflossen. Das gle iche gilt für N. -Süd. Diese Fläche ist im  Baulückenpotenzia l
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enthalten (vgl. S. 10 des InWIS-Gutachtens und Te le fax  der Antragsgegnerin vom
14. November 2003). Soweit die  übrigen von der Antragste lle rin angeführten
Flächen dabe i ke ine Berücksichtigung gefunden haben, kann dieses Versäumnis
am  erm itte lten erhöhten Wohnstättenbedarf bis 2010 nichts ändern. W ie  die
Antragsgegnerin im  Schriftsatz vom  21. Oktober 2003 (Bl. 130 GA) bzw. im  Te le fax
vom  14. November 2003 m itgete ilt hat, betrifft dies insgesamt lediglich 76
Wohneinhe iten (2 Wohne inhe iten an der G. Straße; 20 Wohneinhe iten in O . -Nord,
43 Wohneinhe iten in B. -Süd (Bebauungsplan G 170 B), 11 Wohneinhe iten in O .
-Süd), so dass auch be i Einberechnung dieser Wohne inhe iten e in struk ture lles
Defizit von deutlich über 1000 Wohne inhe iten bis 2010 verble ibt.

158 3.2.3.2 Neben diesem  erhöhten Wohnbedarf besteht im  Gebiet der
Antragsgegnerin auch e in erhöhter Bedarf an Arbe itsstätten.

159 Zwischen den Bete iligten ist unstre itig, dass die  Zahl der Arbe itssuchenden im
Stadtgebiet die  Zahl der verfügbaren Ste llen be i we item  überschre ite t. So lag die
Arbe itslosenquote  in H. Mitte  1998 be i 8,9 % (insgesamt 3.626 Personen, vgl. S.
12 des InWIS-Gutachtens vom  Januar 2000). Angesichts der a llgemeinen Lage am
Arbe itsmarkt und der spezifischen Verhältnisse  in H. war zu erwarten, dass die
Beschäftigungssituation in H. angespannt ble iben wird. So verweist die  Begründung
zur Entwick lungsm aßnahme (vgl. S. 53) auf die  in den nächsten Jahren zu
erwartenden erheblichen Arbe itspla tzverluste  be i Rhe inbraun und RWE.

160 Die  Festste llung, dass das Angebot an Arbe itsstätten deutlich hinter der Nachfrage
zurückble ibt, re icht für die  Annahme e ines erhöhten Arbe itsstättenbedarfs im  Sinne
des § 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB a llerdings nicht aus. Hinzukommen muss das
Vorliegen von Um ständen, die  den Schluss zulassen, dass sich an dieser Situation
in überschaubarer Ze it nichts ändern wird. In der Rechtsprechung ist anerkannt,
dass e in wichtiger Indikator hierbe i die  Nachfrage von Unternehmen nach
Gewerbeflächen ist. Denn die  Befriedigung dieser Nachfrage garantiert rege lmäßig
die  Errichtung von Arbe itsstätten.

161 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a.O .

162 Hinzukommen muss unter dem  Blickwinke l der Arbe itsplatzbeschaffung darüber
hinaus, dass die  Entwick lungsmaßnahme e ine nachfragegerechte  P lanung zum
Inhalt hat, d. h., dass sie  darauf abzie lt, investitionsbere ite  Betriebe anzusiede ln,
die  die  Erwartung rechtfertigen, ihren Arbe itskräftebedarf aus dem  Kre is der
vorhandenen Arbe itskräfte  zu befriedigen.

163 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a.O .

164 Ausgehend von diesen Maßgaben besteht im  Gebiet der Antragsgegnerin e in
erhöhter Bedarf an Arbe itsstätten im  Sinne des § 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB.
Die  Antragsgegnerin hat den Bedarf an Gewerbeflächen in ihrem  Stadtgebiet sowie
die  bestehenden Möglichke iten, diesen Bedarf durch Gewerbeflächenpotenzia le  zu
decken, prognostisch erm itte ln lassen. Der Prognose  lässt sich ferner entnehmen,
dass e ine entsprechende Flächennachfrage gerade auch von solchen Betrieben
besteht, die  die  Antragsgegnerin im  Entwick lungsbere ich ansiede ln will. Die
Entwick lungsmaßnahme rechtfertigt dam it insgesamt die  Annahme, dass sie
gee ignet und erforderlich ist, den im  Gemeindegebiet bestehenden erhöhten
Arbe itsstättenbedarf (te ilwe ise) zu befriedigen.
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165 Das von der Antragsgegnerin hierzu e ingeholte  Gutachten des InWIS vom  Januar
2000 erm itte lt den in H. bestehenden Gewerbeflächenbedarf sowie  die
vorhandenen gewerblichen Bauflächenreserven. Grundlage für die  Erm ittlung des
Gewerbeflächenbedarfs ist zunächst die  Bestimmung der Zahl der Gewerbeflächen
beanspruchenden Beschäftigten verschiedener W irtschaftszweige. Danach werden
gemeindespezifische beschäftigtenbezogene Flächenkennziffern bestim mt und
zwar getrennt für verschiedene W irtschaftszweige nach den betrieblichen
Bedarfskomponenten Verlagerungs-, Ansiedlungs- und Erweiterungsbedarf. Dabe i
wird zunächst erm itte lt, wievie le  Beschäftigte  in den verschiedenen
Wirtschaftszweigen in Re lation zur Gesamtzahl der Gewerbeflächen
beanspruchenden Personen in dem  jeweiligen W irtschaftszweig auf die  e inze lnen
Bedarfskomponenten entfa llen. Die  sich daraus ergebenden so genannten
Verlagerungs-, Ansiedlungs- und Erweiterungsquoten werden anschließend m it
"Flächenkennziffe rn" multipliziert, die  anhand des für H. vorliegenden
Datenmateria ls bestimmt bzw. für die  Zukunft geschätzt werden. Die
Flächenkennziffer gibt den spezifischen Flächenbedarf pro Beschäftigten an, d. h.
wievie l Fläche (in qm) in Re lation zu der Zahl der Beschäftigten in den jeweiligen
Betrieben be i Betriebsverlagerungen, -erweiterungen bzw. -ansiedlungen in
Anspruch genomm en wird. Das Produkt aus Ansiedlungs-, Verlagerungs- bzw.
Erweiterungsquote  und der jeweiligen Flächenkennziffer ergibt den Flächenbedarf.

166 Die  beschriebene Prognosemethode  lässt rechtlich erhebliche Zweife l nicht
erkennen. Auch die  Antragste lle rin hat so lche nicht aufgeze igt.

167 Auf dieser methodischen Grundlage erm itte lt das InWIS-Gutachten für H. ohne
Berücksichtigung von Flächenfre ise tzungen e inen Bedarf an (neuen) gewerblichen
Bauflächen bis zum  Jahre 2010 von 71,25 ha. Grundlage dafür ist u.a. die
Festste llung, dass die  Nachfrage nach baure ifen Gewerbegrundstücken se it Jahren
das Angebot deutlich überste igt. Se it 1991 se ien insgesamt 69
Betriebsansiedlungen, -verlagerungen oder -erweiterungen in H. registriert worden,
wobe i rund 1.700 neue Arbe itsplätze geschaffen worden se ien. Die  Tendenz e iner
hohen Flächennachfrage, hervorgerufen vor a llem  durch Verlagerungsbedarf
flächenintensiver Gewerbebetriebe aus dem  Raum  E. , ha lte  an. So se ien 1999
insgesamt 7,58 ha an a lten und neuen Gewerbestandorten nachgefragt worden.
Dies liege über dem  Durchschnitt der vergangenen Jahre von 4,6 ha.

168 Dem  InWIS-Gutachten ist ferner zu entnehmen, dass die  Beschäftigtenzahl in H.
im  Dienstle istungssektor a ls kontinuierlich wachsender Bere ich an Bedeutung
gewinnt. So ist die  Beschäftigtenzahl in diesem  Sektor von 1987 bis 1998 von
2.658 auf 3.805 (plus 43,2 %) gestiegen. Dem  gegenüber sinkt die  Zahl der
Beschäftigten im  sekundären Sektor, wo sie  a lle rdings noch über dem
Landesdurchschnitt liegt. Dies lässt insoweit auf e inen bestehenden Nachholbedarf
schließen. Das begründet zugle ich die  Erwartung weite r wachsender
Beschäftigtenzahlen im  Dienstle istungsbere ich. Die  Prognose kommt insbesondere
für den Dienstle istungsbere ich zu dem  Ergebnis e iner - was den Flächenbedarf
anbe langt - zwar weniger bedeutsamen Branche, die  aber für die  Zukunft a ls
Gewerbeflächen in Anspruch nehmender W irtschaftszweig präsent ble iben wird (vgl.
S. 16, 18 und 21 des Gutachtens).

169 Diese Festste llungen rechtfertigen insgesamt die  der Entwick lungsmaßnahme
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zugrunde liegende Annahme der Antragsgegnerin, durch die  Bere itste llung von ca.
5,5 ha Gewerbeflächen den bestehenden erhöhten Arbe itsstättenbedarf zum indest
te ilwe ise  befriedigen zu können. Nach der Begründung zur Entwick lungssatzung
dienen die  im  Entwick lungsbere ich liegenden Gewerbe flächen der Ansiedlung von
(produktionsnahen) Dienstle istungsbetrieben (vgl. S. 51 der Begründung).

170 Dem  erm itte lten gewerblichen Flächenbedarf von 71,25 ha wird in der Prognose
das in H. vorhandene Potenzia l an Gewerbeflächen gegenüber geste llt. Das InWIS-
Gutachten erm itte lt dabe i a lle  Flächen, die  unabhängig von ihrer Größe  bis zum
Jahre 2010 a ls gewerbliche Bauflächen zur Verfügung stehen. Dabe i ste llt sie  - m it
Ausnahme von zwei gewerblichen Bauflächen (Ge lände  M. -X. und e ine Fläche in L.
) - die  Flächenreserven in die  Berechnung e in, die  nach § 30 bzw. § 34 BauGB sowie
nach entsprechenden Darste llungen im  Flächennutzungsplan gewerblich genutzt
werden können (vgl. Tabe lle  11 auf S. 33 f. der Prognose). Die  Prognose errechnet
auf dieser Grundlage nach se iner Variante "A", d.h. ohne Einberechnung e iner ca.
15 ha großen Fläche im  Industriegebiet-Ost, deren Verfügbarke it be i
Prognoseerste llung ungek lärt war, e ine Flächenreserve bis zum  Jahr 2010 von
57,97 ha. Nach Abzug in Höhe von 5 % aufgrund von angenommenen
Verwertungs- und Spekulationshem mnissen, die  e inem  vollständigen Ausschöpfen
des Flächenpotenzia ls bis 2010 entgegenstehen, verble ibt e ine Fläche  von 55,07
ha. Anschließend erfo lgt e ine Aufschlüsse lung der Flächenreserven gesondert nach
Betriebserweiterungen (21,25 ha in Variante A) e inerse its und
Betriebsverlagerungen bzw. -neuansiedlungen (33,82 ha nach Variante  A)
andererse its. Gle ichze itig wird - wiederum  aufgeschlüsse lt nach
Betriebserweiterungen (14,33 ha) e inerse its und Betriebsverlagerungen bzw.
-neuansiedlungen (56,92 ha) andererse its - der bis 2010 erm itte lte
Gewerbeflächenbedarf (71,25 ha insgesamt) dargeste llt. In e inem  weite ren Schritt
wird die  Größe wiederverwendbarer Gewerbeflächen (durch Fre isetzung z.B. nach
Betriebsstilllegungen bzw. -e inschränkungen) bestim mt, die  vom  spezifizierten
Flächenbedarf abgezogen wird. Danach verble ibt bis zum  Jahre 2010 e in
Flächenbedarf für Betriebserweiterungen von 11,98 ha, der a llerdings durch das
Erweiterungspotenzia l von 21,25 ha  gedeckt wird. Für betriebliche Verlagerungen
bzw. Ansiedlungen ergibt sich e in Flächenbedarf von 47,60 ha, dem  (in Variante A)
e in entsprechendes Flächenpotenzia l von (nur) 33,82 ha gegenübersteht.

171 Die  Antragste llerin wendet sich gegen die  Nichtberücksichtigung der
Gewerbeflächenpotenzia le  in L. und des Ge ländes M. -X. be i der Erm ittlung des
Gewerbeflächenpotenzia ls. Die  Flächen hätten zum indest in Form  e iner
Variantenberechnung berücksichtigt werden müssen, da nicht sicher davon hätte
ausgegangen werden können, dass diese Flächen nicht doch bis zum  Jahre
2010/2015 zur Verfügung stünden. Dieser Einwand ble ibt ohne Erfo lg. Die
Antragsgegnerin durfte  hier im  Rahm en der Prognose davon ausgehen, dass
sowohl die  Fläche  in L. wegen der se it Jahren andauernden fehlenden
Verkaufsbere itschaft des Eigentümers a ls auch die  Fläche M. -X. wegen der
notwendigen Altlastensanierung jedenfa lls m itte lfristig nicht zur Verfügung stehen.
Grundlage e iner Prognose können näm lich nur solche  Tatsachen se in, deren Eintritt
hinre ichend wahrsche inlich ist.

172 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, .a .a.O .

173 Eine Verfügbarke it dieser Flächen war hier im  maßgeblichen Ze itpunkt des
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Satzungsbeschlusses aus den dargeste llten Gründen nicht gegeben.

174 Die  Antragste llerin benennt ferner (vgl. Bl. 47 GA) mehrere im
Flächennutzungsplan a ls Gewerbeflächen dargeste llte  Bere iche, die  nach ihrer
Ansicht baulich noch nicht ausgeschöpft se ien und daher in die  Berechnung des
Flächenpotenzia ls hätten e ingeste llt werden müssen. Aus der Tabe lle  11
("Gewerbliche Bauflächenreserven in H. bis zum  Jahre  2010/2015", S. 33 f. der
Prognose) ergibt sich, dass die  dargeste llten Gewerbeflächen in L. berücksichtigt
worden sind. Hinsichtlich der dort für die  in O . und O . -Südost m it "0" angesetzten
Flächenreserven hat die  Antragsgegnerin im  Te le fax  vom  14. November 2003
darauf hingewiesen, dass Te ile  dieser Gewerbeflächendarste llungen durch die  vor
dem  Satzungsbeschluss vorgenomm ene 64. Änderung des Flächennutzungsplanes
(Te ilbere iche 64a und 64c, vgl. BA 6 und 7)) aufgehoben worden und die  übrigen
Flächen vollständig ausgenutzt sind. Gewerbeflächen im  Stadtte il B. wurden in die
Berechnung e ingeste llt (vgl. Tabe lle  11, S. 34 der Prognose: "C. Weg"). Dasse lbe
gilt für die  Gewerbeflächen zwischen H. und dem  Ortste il X. . Die  dort ge legenen
gewerblich genutzten Bere iche ("I. ", "O . .", "Ehemal. A. ", "südl. H. Str.") sind
ausweislich der genannten Tabe lle  berücksichtigt worden (vgl. auch Te le fax  der
Antragsgegnerin vom  14. November 2003) . Die  von der Antragste llerin a ls we itere
Alternativflächen beze ichneten, in L. ge legenen Bere iche, die  Gegenstand der
geplanten 133. und 134. Änderung des Flächennutzungsplans der Antragsgegnerin
sind, konnten bere its deshalb a ls potenzie lle  Reserve flächen unberücksichtigt
ble iben, we il sie  im  maßgeblichen Ze itpunkt des Satzungsbeschlusses im
Flächennutzungsplan a ls Fläche für die  Landwirtschaft dargeste llt und daher e iner
gewerblichen Nutzung jedenfa lls m itte lfristig nicht zugänglich waren.

175 Für die  Nichtberücksichtigung der gewerblichen Flächen im  Industriegebie t-Ost
(Variante  A der Prognose über das Gewerbeflächenpotenzia l) lie fert die
Satzungsbegründung (S. 9) die  hinre ichende Rechtfe rtigung. Danach wird die
Fläche a ls nicht m obilisierbar bewertet. Es fehle  an der Bere itschaft des
Eigentümers, das Grundstück zu m arkgerechten Pre isen zu veräußern. Andererse its
bestehe aufgrund der schlechten verkehrlichen Anbindung ke in Interesse
ansiedlungswilliger Unternehmen. Daher werde das e inge le ite te
Flächennutzungsplanänderungsverfahren nicht we itergeführt. Diese Erwägungen
lassen Rechtsfehler nicht erkennen. Be i der von der Antragsgegnerin
vorzunehmende Prognoseentsche idung durfte  sie  im  maßgeblichen Ze itpunkt des
Satzungsbeschlusses aus den von ihr benannten Gründen davon ausgehen, dass
e ine zum indest m itte lfristige Verfügbarke it dieser Flächen nicht hinre ichend
wahrsche inlich war.

176 Nach a lledem  stehen dem  prognostizierten Bedarf von Gewerbeflächen von 47,60
ha m itte lfristig ke ine ausre ichenden Möglichke iten se iner Deckung gegenüber. Die
Antragsgegnerin hat m it der InWIS-Prognose über den gewerblichen Flächenbedarf
und die  gewerblichen Bauflächenreserven plausibe l darge legt, dass bis 2010,
m ithin in dem  Ze itraum , in dem  die  Entwick lungsmaßnahme durchgeführt werden
soll, e in strukture lles Defizit von 13,8 ha an zusätzlichem  gewerblichen
Flächenbedarf für betriebliche Ansiedlungen und Verlagerungen besteht. Dies
entspricht nahezu e inem  Dritte l des bis 2010 bestehenden Gesamtflächenbedarfs,
der nach der Erm ittlung des bis 2010 mobilisierbaren gewerblichen
Flächenpotenzia ls in H. m itte lfristig m it herkömm lichen städtebaulichen
Instrumenten nicht gedeckt werden kann.
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177 3.2.4 Die  Antragsgegnerin hat die  von der Entwick lungssatzung betroffenen
Belange bilanziert. Der Gesetzgeber hat der Gemeinde m it der Entwick lungssatzung
zugle ich das Ente ignungsrecht zum  Erwerb grundsätzlich a lle r Grundstücke im
Entwick lungsbere ich vor Aufste llung verbindlicher Bebauungspläne verliehen (§ 169
Abs. 3 BauGB). Eingriffe  in das private  Eigentum  können aber nur zum  Wohl der
Allgemeinhe it gerechtfertigt se in (Art. 14 Abs. 3 GG). Vom  Wohl der Allgemeinhe it
erfordert wird die  Durchführung e iner städtebaulichen Entwick lungsmaßnahme indes
nur, wenn die  Maßnahme durch e in dringendes, im  Verhä ltnis zu
entgegenstehenden öffentlichen und/oder privaten Interessen überwiegendes
öffentliches Interesse gerechtfertigt ist. Erforderlich ist deshalb auf dieser Ebene
e ine Bilanzierung der verschiedenen entgegenstehenden Interessen, die  a llerdings
nicht m it planerischer Abwägung gle ichzusetzen ist.

178 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  5. August 2002 - 4 BN 32.02 -, a .a.O . S. 226;
Beschluss vom  30. Januar 2001 - 4 BN 72.00 -, NVwZ 2001, 558 (559); Beschluss
vom  16. Februar 2001 - 4 BN 55.00 -, a.a.O .; Beschluss vom  9. Novem ber 2001 - 4
BN 51.01 -, a .a.O .

179 Die  Antragsgegnerin hat e ine solche  Bilanzierung vorgenommen. Sie  lässt sich
jedenfa lls sinngem äß aus der Satzungsbegründung entnehmen. So hat die
Antragsgegnerin die  privaten Interessen der Eigentüm er und Pächter im  Gebiet des
Entwick lungsbere ichs erm itte lt. Sie  hat dabe i deren Interesse an e iner we iteren
Verfügbarke it bzw. Nutzung der betroffenen Flächen ebenso erkannt wie  die
Notwendigke it der Bere itste llung von Ersatzflächen, von Entschädigungszahlungen
be i der Aufhebung von Pachtverhä ltnissen sowie  von Kostenübernahmen durch
Verlagerungen von Hofste llen. Sie  hat auch die  entgegenstehenden öffentlichen
Interessen im  Blick  gehabt. Der m it der Realisierung der Entwick lungsm aßnahme
verbundene Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen lag auf der Hand. Ebenso
werden die  Be lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der
Satzungsbegründung angeführt (etwa auf S.15 und 54).

180 Diesen privaten und öffentlichen Interessen hat die  Antragsgegnerin das
öffentliche Interesse an der Entwick lung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen zur
Deckung e ines erhöhten Wohn- und Arbe itsstättenbedarfs gegenüber geste llt und
als überwiegend bewertet. Sie  hat dabe i erkannt, dass zur Überwindung gerade der
entgegenstehenden Eigentumsrechte e in qualifiziertes öffentliches Inte resse
erforderlich ist (vgl. insbesondere S. 48 bis 53 der Satzungsbegründung). Sie  hat
dabe i zutre ffend ausgeführt, dass nach § 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB die
Deckung e ines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbe itsstätten rege lmäßig e in
derartiges qualifiz iertes Interesse begründet. Dies entspricht der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts,

181 vgl. Beschluss vom  31. März 1998 - 4 BN 4.98 -, BRS 60 Nr. 227,

182 wonach in diesen Fä llen das Gemeinwohlerfordernis indiziert wird, sofe rn nicht
entgegenstehende Umstände ersichtlich sind. Auch wenn dem  für gewerbliche
Bauflächen vorgesehenen Te il des Entwick lungsbere ichs aufgrund se iner geringen
Größe für sich betrachtet im  Rahmen der hier vorzunehmenden Bilanzie rung der
gegenläufigen Interessen möglicherweise  nur geringes Gewicht zukomm t, vermag
dies e in anderes Ergebnis nicht zu begründen. Die  gute räum liche Erre ichbarke it
von Arbe itsstätten in der Nähe von ohnehin zu errichtenden Wohnstätten entspricht
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vernünftigen städtebaulichen Be langen. Wenn e in erhöhter Bedarf an Wohnstätten
besteht und die  Schaffung e iner städtebaulichen Entwick lungsmaßnahm e erfordert,
ist es unbedenk lich, wenn sich die  P lanung nicht nur auf die  Flächen für
Wohnstätten beschränkt, sondern zugle ich e in erhöhter Bedarf an Arbe itsstätten
befriedigt werden soll, dem  iso liert betrachtet möglicherweise nicht das für e ine
städtebauliche Entwick lungsmaßnahme gebotene Gewicht zukommen würde.

183 Vgl. BVerwG, Urte il vom  12. Dezember 2002 - 4 CN 7.01 -, a.a.O ., S. 486.

184 Die  Antragsgegnerin hat ihre  Entsche idung für die  Entwick lungsmaßnahme
maßgeblich auf die  we itere  Erwägung gestützt, dass aufgrund der a lternativlosen
Lagegunst des fraglichen Standortes im  Ortste il L. die  entgegenstehenden privaten
und öffentlichen Interessen zurückstehen müssen. Insbesondere der dam it
notwendig verbundene Eingriff in das private  Eigentum  sollte  dabe i durch
Bere itste llung von Ersatzland abgem ildert werden. Das Ergebnis dieser
Gesamtabwägung ist nicht zu beanstanden. Die  Erwägungen tragen die  Annahme
eines für die  Entwick lungsmaßnahm e stre itenden überwiegenden öffentlichen
Interesses.

185 3.3 Die  Antragsgegnerin ist zu Recht davon ausgegangen, dass die  Um setzung
der im  Entwick lungsbere ich geplanten Maßnahmen m it Mitte ln des a llgemeinen
Städtebaurechts ke inen gee igneten Weg zur e inhe itlichen Vorbere itung und
zügigen Durchführung der angestrebten Entwick lungszie le  darste llt. Sie  konnte den
städtebaulichen Entwick lungsbere ich förm lich festlegen, we il nach dem  Ergebnis der
vorbere itenden Untersuchungen e ine  Mehrzahl der Eigentümer der von der
Maßnahme betroffenen Grundstücke nicht bere it war, ihre  Grundstücke  zu dem
Wert zu veräußern, der sich in Anwendung des § 169 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 4 BauGB
ergab (§ 165 Abs. 3 S.1 Nr. 3 BauGB). Im  Hinblick  auf die  m it der förm lichen
Festlegung e ines Entwick lungsbere ichs verbundenen "ente ignenden Vorwirkungen"
(vgl. § 169 Abs. 3 Satz 1 BauGB), die  unter dem  Vorbehalt des Artike ls 14 Abs. 3
GG stehen, komm t es nicht nur darauf an, ob der erhöhte Bedarf an Wohn- bzw.
Arbe itsstätten a llgemein durch e ine  Baule itplanung im  Gemeindegebiet bewältigt
werden kann, sondern auch darauf, ob die  geplante Entwick lungsmaßnahme a ls
solche nicht gle ichfa lls durch Instrum ente des a llgemeinen Städtebaurechts
durchgeführt und verwirk licht werden kann. Könnte die  Gemeinde die  geplante
Maßnahme ebenso im  Wege der herkömm lichen Baule itplanung rea lisieren,
bedürfte  es unter Verhä ltnismäßigke itsgesichtspunkten der besonderen
städtebaulichen Entwick lungsmaßnahme nicht. Diese wäre dann nicht zum  Wohl der
Allgemeinhe it erforderlich, we il e in weniger e inschne idendes städtebauliches
Instrument zur Verfügung stünde.

186 Vgl. BVerwG, Urte ile  vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a .a.O . und - 4 CN 2.97 -,
a.a.O .; Beschluss vom  9. November 2001 - 4 BN 51.01 -, a .a.O .

187 Die  planerische Entwick lung ist, wie  bere its oben an anderer Ste lle  darge legt, im
Sinne e iner Gesam tmaßnahme auf die  Realisierung verschiedener
Einze lmaßnahmen ange legt, die  e in koordiniertes Vorgehen in organisatorischer,
ze itlicher, baulicher und finanzie ller Hinsicht erfordert. Dieses Zusammenspie l der
verschiedenen Maßnahmen lässt sich im  Rahmen e ines Bebauungsplans oder
mehrerer Bebauungspläne nicht oder jedenfa lls nicht zügig durchführen. Ein
Bebauungsplan und e ine Entwick lungssatzung verfo lgen unterschiedliche
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Zie lsetzungen: Der Bebauungsplan enthält die  rechtsverbindlichen Festsetzungen
für die  städtebauliche Ordnung der Gemeinde (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Als
Rege lung im  Sinne des Art. 14. Abs. 1 Satz 2 GG gesta ltet er die  Art und Weise der
Bodennutzung, löst aber a ls Angebotsplanung für den Eigentümer im  P langebiet
ke ine die  negative Baufre ihe it überwindende Realisie rungsverpflichtung aus.

188 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  31. März 1998 - 4 BN 5.98 -, BRS 60 Nr. 11.

189 Ob und inwieweit die  Eigentümer von dem  Planungsangebot Gebrauch machen,
unterliegt ihrer Entsche idungsbefugnis. Dies kann zur Folge haben, dass e ine
Bebauung lückenhaft ble ibt und sich das von der Gem einde entwicke lte
städtebauliche Konzept nicht in e inem  absehbaren Ze itraum  erfüllen lässt, wenn
e inige der Grundstückse igentümer sich entschließen, ihr Grundstück vorerst
unbebaut zu lassen. Dem  gegenüber ist die  städtebauliche Entwick lungssatzung
Ausdruck  e iner auf Durchführung ange legten Gesamtm aßnahme (vgl. § 165 Abs. 1
und § 166 Abs. 1 Satz 1 BauGB), deren Verwirk lichung u.a. auch die  Aufste llung von
Bebauungsplänen dient (vgl. § 166 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Ohne die
Entwick lungsmaßnahme könnte die  Antragsgegnerin e ine zügige, e inhe itliche und
lückenlose Durchführung ihres P lanungskonzepts nicht bewerkste lligen. Sofern sich
be ispie lswe ise Eigentümer landwirtschaftlicher Nutzflächen entschließen würden, ihr
Grundstück  vorerst we iter unverändert zu nutzen, wären Konflik te  m it in der
Umgebung entstehender Wohnbebauung nicht ausgeschlossen. Die
Antragsgegnerin schlussfo lgert (vgl. S. 54 der Satzungsbegründung) in nicht zu
beanstandender Weise, dass die  im  Entwick lungsbere ich vorgesehenen
Maßnahmen auch nicht im  Wege der Um legung zu erre ichen sind. Die  Um legung
kann näm lich nur die  Voraussetzungen dafür schaffen, dass Grundstücke aufgrund
der Neuordnung bebaubar werden. Sie  sichert aber nicht gle ichze itig die  Bebauung.
Ein Erre ichen der m it der Entwick lungsmaßnahme verfo lgten städtebaulichen Zie le
m it dem  Mitte l des Baugebots sche idet ebenfa lls aus. Davon konnte die
Antragsgegnerin aufgrund der m it den Eigentümern der im  Entwick lungsbere ich
ge legenen Grundstücke geführten Gespräche ausgehen. Ausweislich der
Satzungsbegründung (vgl. S. 36 bis 40) sind m it e inem  Großte il der
Grundstückse igentümer im  Entwick lungsbere ich Gespräche geführt worden. Dabe i
haben sich 5 Grundstückse igentümer, die  ca. 12 % der Flächen im
Entwick lungsbere ich besitzen, grundsätzlich gegen e inen Verkauf und die
Entwick lungsmaßnahme se lbst ausgesprochen. Dabe i lag der Schluss nahe, dass
sich diese auch e inem  (anfechtbaren) Baugebot widersetzen bzw. ihre  Grundstücke
nicht an e inen Dritten verkaufen würden, dem  gegenüber e in Baugebot erlassen
werden könnte.

190 Vgl. zu diesem  Gesichtspunkt: BVerwG, Urte il vom  12. Dezember 2002 - 4 CN 7.01
-, a.a.O . S. 486.

191 Dam it wäre e ine zügige Verwirk lichung auf immerhin 12 % der Fläche des
Entwick lungsbere ichs nicht sichergeste llt.

192 Die  Antragsgegnerin verfo lgt m it der strittigen Entwick lungsmaßnahme ausweislich
der Satzungsbegründung (vgl. S. 51) ferner das Zie l e iner gezie lten Steuerung der
Ansiedlung von Betrieben des Dienstle istungsgewerbes m it e iner günstigen
Relation zwischen Arbe itsplätzen und in Anspruch genommener Fläche. Auch dieses
Zie l kann m it Mitte ln des a llgemeinen Städtebaurechts nicht verwirk licht werden.

openJur http://openjur.de/u/99262.print

37 von 42 29.06.2011 10:59



Anderes würde dann ge lten, wenn die  Entwick lungszie le  in Kooperation m it den
Grundstückse igentümern durch städtebauliche Verträge erre icht werden könnten
oder die  Eigentüm er bere it sind, ihre  Grundstücke zu dem  von der
Entwick lungsmaßnahme unbee influssten Eingangswert (§ 169 Abs. 1 Nr. 6 und Abs.
4 BauGB) zu veräußern. Die  Gemeinde darf e ine Entwick lungssatzung erst
beschließen, wenn sie  geprüft hat, ob sich die  von ihr angestrebten
Entwick lungszie le  nicht m it den Instrumenten des a llgemeinen Städtebaurechts
e inschließlich des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen erre ichen lassen.
Solange Grund zu der Annahme besteht, dass insbesondere vertragliche Lösungen
als gee ignetes Mitte l der e inhe itlichen Vorbere itung und zügigen Durchführung der
städtebaulichen Maßnahme in Betracht kommen, erfordert das Wohl der
Allgemeinhe it nicht den Einsatz des besonderen Instrumentariums des
städtebaulichen Entwick lungsrechts. An e inem  rechtlichen Mange l le idet e ine
Entwick lungssatzung unter diesem  Blickwinke l aber erst dann, wenn die  Gemeinde
Verhandlungen, die  Erfo lg versprechen, nicht aufnimm t oder vorze itig abbricht. Die
Gemeinde hat vertragliche Lösungen anzustreben, soweit sich für sie  e ine
e invernehm liche Rege lung a ls rea listische Perspektive  abze ichnet. Dies be inhaltet
u.a., dass be i den Eigentümern die  ernsthafte  Bere itschaft besteht, die
entwick lungsbedingten Bodenwertste igerungen für die  Kosten der
Entwick lungsmaßnahme e inzusetzen.

193 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  16. Februar 2001 - 4 BN 50.00 -, a .a.O .

194 Nach diesem  Maßstab hat die  Antragsgegnerin sich zu Recht für den Einsatz des
besonderen entwick lungsrechtlichen Instrumentarium s entschieden. Im  Rahmen
der vorbere itenden Untersuchungen ist auch die  Mitwirkungsbere itschaft der
Eigentümer in dem  Gebiet geprüft worden. Mit 50 Eigentümern, die  96 % der Fläche
des Entwick lungsbere ichs repräsentieren, sind Einze lgespräche geführt worden (vgl.
S. 36 der Satzungsbegründung). Dabe i sind ihnen das Instrument der
städtebaulichen Entwick lungsmaßnahme, der Ablauf e ines solchen Verfahrens in
den Grundzügen, die  m it der Maßnahme verfo lgten a llgemeinen Zie le  und Zwecke
sowie  die  vom  Gutachterausschuss erm itte lten Anfangswerte  der Grundstücke
erläutert worden. Gegen die  Entwick lungsmaßnahme und gegen e inen Verkauf ihrer
Grundstücke haben sich dabe i 5 Eigentümer m it ca. 12 % Flächenante il
ausgesprochen (vgl. S. 39 der Satzungsbegründung); 26 Eigentümer m it knapp 60
% der Flächen im  Entwick lungsbere ich sind nicht bere it, ihre  Grundstücke zu dem
erm itte lten Anfangswert zu verkaufen (vgl. S. 39 der Satzungsbegründung). Dazu
haben sich lediglich 5 Eigentümer bere it erk lärt. Die  Antragsgegnerin konnte
danach davon ausgehen, dass e ine  e invernehm liche Rege lung m it den
Eigentümern a ls rea listische Perspektive  und dam it zugle ich Handlungsinstrument
des a llgemeinen Städtebaurechts ausschied.

195 3.4 Die  zügige Durchführung der Maßnahme innerha lb e ines absehbaren
Ze itraums war gewährle istet (§ 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BauGB). Die  Frage, ob e ine
zügige Durchführung der städtebaulichen Entwick lungsmaßnahme gewährle istet ist,
kann nicht a llgem ein und e inhe itlich nach e inem  bestimmten Ze itraum  beurte ilt
werden.

196 Vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a.O .

197 Insoweit kommt es maßgeblich auf den Um fang der jeweiligen
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Entwick lungsmaßnahme an. Die  Antragsgegnerin hat sich für die  Durchführung der
Entwick lungsmaßnahme e ine Ze itvorgabe von 10 Jahren bis zum  Jahr 2010 gesetzt
(vgl. S. 58 f. der Satzungsbegründung). Sie  hat dabe i maßgeblich auf die  günstige
Verkehrslage des Entwick lungsbere ichs verwiesen, die  förderlich für die
Erschließungs- und Investitionstätigke it wirke. Der Ze itraum  ist aufgrund der
vorgesehenen komplexen Gesamtm aßnahme nicht unangemessen. Im  Ze itpunkt
des Satzungsbeschlusses bestanden ke ine Gründe, we lche die  Prognose der
Antragste lle rin a ls unrea listisch ersche inen ließen. Dieser Ze itpunkt ist m aßgeblich.

198 vgl. BVerwG, Urte il vom  3. Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a .O .

199 Nach dem  Ze it- und Maßnahmenplan (S. 59 der Satzungsbegründung) so ll das
Gebiet sukzessive  überplant werden. Ze itwe ise Verzögerungen in der Durchführung
der Entwick lungsm aßnahme berühren die  W irksamkeit der Satzung nicht.

200 3.5 Die  strittige  Entwick lungssatzung erfüllt die  an sie  aus § 165 Abs. 3 Satz 2
BauGB zu ste llenden Anforderungen. Danach sind die  öffentlichen und privaten
Belange gegene inander und untere inander gerecht abzuwägen. Diese
maßnahmenbezogene Abwägung ist zu untersche iden von der
ente ignungsrechtlichen Abwägung nach § 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB (siehe
dazu oben unter 3.2.4). Erst m it der dort getroffenen positiven Entsche idung über
die  an den Maßstäben des Art. 14 Abs. 3 GG zu messende Rechtfertigung der
Entwick lungsmaßnahme ist der Weg fre i für die  nach § 165 Abs. 3 Satz 2 BauGB
vorzunehmende Abwägung a ller öffentlichen und privaten Be lange.

201 Vgl. Runke l, in: Ernst - Zinkahn - Bie lenberg - Krautzberger, a ,a,O ., § 165 Rdn.
91.

202 Im  Rahmen dieser Abwägung hat sich der Satzungsgeber ggfs. auch dam it zu
befassen, we lche m it Umsiedlungen oder ähnlichen Eingriffen verbundene Be lange
betroffen und wie  e ingriffsbedingte  W irkungen auszugle ichen oder zu m ildern sind.

203 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  16. Februar 2001, - 4 BN 55/00 -. a .a.O .

204 Entgegen den Angriffen der Antragste lle rin sind Fehle r be i der Abwägung nicht zu
erkennen.

205 Die  Antragsgegnerin hat insbesondere das Eigentum  der Grundstückse igentümer
und der betroffenen Landwirte  a ls privaten Be lang m it dem  gebührenden Gewicht in
die  Abwägung e ingeste llt, das diesem  vor a llem  im  Hinblick  auf mögliche
Ex istenzgefährdungen objektiv zukommt.

206 Sie  hat zunächst das Abwägungsmateria l vollständig e rm itte lt. Nach dem  Ergebnis
der vorbere itenden Untersuchungen sind zwei Grundstücke im  Entwick lungsbere ich
m it landwirtschaftlichen Hofste llen bebaut (S. 31 der Satzungsbegründung). Davon
wird e ine Hofste lle  von e inem  Vollerwerbslandwirt m it 11,2 ha Pachtflächen im
Entwick lungsbere ich und 5 ha Eigentumsflächen genutzt. Dieser will se inen Betrieb
weiterführen. Ihm  wird m it Inanspruchnahme se iner Nutzflächen die  wirtschaftliche
Ex istenzgrundlage  entzogen (S. 39 der Satzungsbegründung). Der Eigentümer des
anderen bebauten Grundstücks hat se inen Betrieb aufgegeben und se ine
landwirtschaftlichen Nutzflächen verpachtet. Von den von der
Entwick lungsmaßnahme betroffenen Pächtern (Bl. 143 GA) landwirtschaftlicher
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Nutzflächen im  Entwick lungsbere ich haben dre i (m it 2 %, 6 % bzw. 7 % ihrer
insgesamt bewirtschafteten Flächen im  Entwick lungsbere ich, vgl. S. 42 der
Satzungsbegründung) e ine Ex istenzgefährdung be i Entzug ihrer Pachtflächen
angegeben (vgl. Bl. 564 bis 566 BA 1 und S. 42 der Satzungsbegründung). Ein
weiterer Pächter befürchtet dabe i e inen starken Gewinnrückgang (Bl. 562 f. BA 1).
Ein Pächter (und Eigentümer) gibt an, ohne die  im  Entwick lungsbere ich ge legenen
Flächen von ca. 1 ha se i se ine Ex istenzgrundlage a ls Nebenerwerbslandwirt
gefährdet (Bl. 539 BA 1 und S. 42 der Satzungsbegründung).

207 Die  Antragsgegnerin hat den Konflik t erkannt, der sich aus der Verdrängung der
vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzung durch die  geplante
Entwick lungsmaßnahme ergibt. W ie  sich aus der Satzungsbegründung (S. 81)
ergibt, hat sie  dem  Interesse an der Entwick lung des O rtste ils L. m itte ls
städtebaulicher Entwick lungsmaßnahme größeres Gewicht be igemessen a ls den
entgegenstehenden privaten Interessen der betroffenen Landwirte  und Eigentümer
und zwar auch solcher, die  ihre  Grundstücke an Landwirte  verpachtet haben. Sie  hat
dabe i erkannt, dass zum  Te il erheblich in private  Eigentumsrechte e ingegriffen wird
bzw. wirtschaftliche Ex istenzen bedroht sind. Diese konkurrierenden Interessen will
sie  dadurch zu e inem  gerechten Ausgle ich bringen, indem  sie  gee ignete
landwirtschaftliche  Ersatzflächen bzw. Entschädigungszahlungen anbieten will. Für
die  Eigentümer der be iden betroffenen Hofste llen hat sie  Entschädigungen und
Kostentragung für Umzüge bzw. Betriebsverlagerungen vorgesehen.

208 Diese Erwägungen lassen Abwägungsfehler nicht erkennen. Allerdings hat der
P lanungsträger, wenn der planbedingte Eigentumsentzug zur Ex istenzgefährdung
bzw. - vernichtung führt, in der Abwägung das hohe Gewicht in Rechnung zu ste llen,
das e inem  solchen Eingriff nach der verfassungsrechtlichen Ordnung zukommt. Das
Eigentümerinteresse ist in se iner W iderstandsfähigke it nur dann gem indert, wenn
sicher oder m it hinre ichender Wahrsche inlichke it davon auszugehen ist, dass sich
die  Ex istenzbedrohung durch Ausgle ichsmaßnahmen schon im  Vorfe ld der
Ente ignung abwenden lässt. Als hierfür gee ignetes Mitte l kommt insbesondere die
Bere itste llung von Ersatzland im  Rahmen e ines a ls flank ierende
Planungsmaßnahm e e inge le ite ten Flurbere inigungs- oder sonstigen förm lichen
Verfahrens in Betracht. Von e iner geringergradigen Betroffenhe it, der bere its be i
der Abwägung auf der P lanungsstufe  Rechnung getragen werden darf, kann fre ilich
auch hier nur dann die  Rede se in, wenn die  Vorkehrungen, die  die  Gem einde
ergriffen hat, um  die  Folgen des Eigentumsverlustes auszugle ichen, sich bere its
soweit verdichtet haben, dass an ihrer praktischen W irksamkeit nicht m ehr zu
zweife ln ist.

209 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  16. Februar 2001 - 4 BN 55.00 -, a .a.O .

210 So liegt der Fa ll hier. Die  Antragsgegnerin verfügte, wie  sich aus ihrem  Schriftsatz
vom  7. November 2003 (Bl. 142 GA) ergibt, bere its zum  Ze itpunkt des
Satzungsbeschlusses über konkrete  Ersatzflächen von insgesamt ca. 14,9 ha guten
bis sehr guten Ackerlandes, das auch von Lage und Zuschnitt her a ls Ersatzfläche
gee ignet ist. Die  Antragste llerin hat diesen Angaben nicht widersprochen. Ferner
sind in die  Kosten- und Finanzierungsübersicht für die  unvermeidbare Verlegung
der Hofste llen jeweils 1,5 Mio. DM e ingeste llt worden. Weitere  3 Mio. DM sind für
"Sonstiges, z.B. Pachtaufhebungsentschädigung" vorgesehen (vgl. S. 72 der
Satzungsbegründung). Mit dieser nicht unbeträchtlichen Summe ist auch für den
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Fall vorgesorgt, dass e ine Ersatzlandbeschaffung im  Einze lfa ll nicht möglich se in
sollte . Die  W irksamkeit der von der Antragsgegnerin vorgesehenen Maßnahmen
ze igt nicht zuletzt die  inzwischen erfo lgte  Umsiedlung des Vollerwerbslandwirtes
(vgl. Schriftsatz des Antragsgegnerin vom  21. Oktober 2003, S. 132 GA).

211 Die  Antragste llerin rügt, die  Antragsgegnerin habe sich nicht ausre ichend m it
P lanungsa lternativen befasst. Ob e ine Standorta lternative  besteht, die  vorrangig in
Betracht zu ziehen gewesen wäre, beurte ilt sich nach dem  Grad der Eignung der
Alternativfläche zur Verwirk lichung der städtebaulichen Zie lvorste llung und nach der
Bedeutung der Be lange der betroffenen Grundstückse igentümer. Muss der
P lanungsraum , etwa in Bezug auf die  Nähe standortre levanter Einrichtungen oder
die  Anbindung an das Verkehrsnetz, bestimmten Anforderungen entsprechen,
denen andere Standorte  nicht oder nur unzure ichend genügen, braucht die
Gemeinde nicht m it diesen weniger gee igneten Flächen Vorlieb zu nehm en.

212 Vgl. BVerwG, Beschluss vom  31. März 1998 - 4 BN 4.98 -, .a .a.O .; Urte il vom  3.
Juli 1998 - 4 CN 5.97 -, a.a.O .

213 Dass für die  Antragsgegnerin e in anderer Standort für das geplante
Entwick lungsvorhaben a ls der förm lich festge legte  Entwick lungsbere ich von dem
räum lichen Um fang a ls auch von der Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
her ernsthaft in Betracht gekommen wäre, ist nicht e rsichtlich und wird auch von der
Antragste lle rin nicht substanziiert vorgetragen. Insbesondere sind die  von der
Antragste lle rin im  Verfahren 10a D 2/01.NE benannten Flächen (Erweite rung
Gewerbegebiet L. , Te ilbere iche 1 und 2) schon deshalb für die  von der
Antragsgegnerin bezweckte  Fortentwick lung des Ortste ils L. nicht gee ignet, we il sie
nicht unm itte lbar an die  bebaute O rtslage anschließen.

214 Der Entwick lungsbere ich ist zweckm äßig abgegrenzt (§ 165 Abs. 5 Satz 1 BauGB).

215 Vgl. dazu, dass die  Frage der Zweckmäßigke it der Abgrenzung Te il der Abwägung
ist: BVerwG, Urte il vom  4. März 1999 - 4 C 8.98 -, BRS 62 Nr. 229 (zur
Sanierungssatzung).

216 Die  Antragsgegnerin hat den Entwick lungsbere ich nach Durchführung der
vorbere itenden Untersuchungen, die  sich auf e ine deutlich größere Fläche bezogen,
verk le inert. Nach der Satzungsbegründung (S. 60) so llte  dam it die  Zügigke it der
Durchführung der Maßnahme innerha lb des vorgesehenen 10-Jahres-Ze itraumes
sichergeste llt werden. Dies ist unter Abwägungsgesichtspunkten nicht zu
beanstanden.

217 Die  Antragsgegnerin hat die  Be lange des Umwelt- und Naturschutzes sowie  der
Landschaftspflege  gesehen und in ihrer Abwägung ausre ichend berücksichtigt. Zwar
fehlen insoweit Ausführungen unter Nr. 9 "Abwägung" der Satzungsbegründung (S.
81), die  diese Be lange nicht ausdrück lich ansprechen. Die  Satzungsbegründung
befasst sich jedoch an anderer Ste lle  (S. 15 unter Nr. 5 "Optimale  Berücksichtigung
von Natur- und Landschaftsschutz") m it den diesbezüglichen Be langen. Dort wird
ausgeführt, dass die  Entwick lungsm aßnahme die  Be lange von Natur- und
Landschaftsschutz trotz Inanspruchnahme bisher unversiege lter, landwirtschaftlich
genutzter Flächen optimal durch intensive Begrünung und möglichst geringe
Oberflächenversiege lung des Baugebietes berücksichtige. Es so ll e ine
Grünvernetzung innerha lb des Gebie tes und m it den in L. bere its vorhandenen
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Grünbere ichen erfo lgen. Die  erforderlichen Flächen für den ökologischen Ausgle ich
sollen innerhalb des Gebiets zur Verfügung geste llt werden. Dabe i werde e in
möglichst vollständiger Ausgle ich angestrebt. Ferner wird auf S. 24 der
Satzungsbegründung auf vom  Landrat des Kre ises O . geäußerte  Bedenken
hinsichtlich der Eignung der im  Entwick lungskonzept vorgesehenen Grünflächen
zum  Ausgle ich des naturschutzrechtlichen Eingriffs e ingegangen. Dort wird die
Absicht bekräftigt, auf der Grundlage des Rahmenplans des Wettbewerbsgewinners
den naturschutzrechtlichen Ausgle ich innerha lb des Entwick lungsbere ichs zu
schaffen. Dass m it der Entwick lungsmaßnahme zwangsläufig e in Eingriff in Natur
und Landschaft verbunden ist, lag im  Übrigen auf der Hand. Dabe i konnte die
Antragsgegnerin davon ausgehen, dass aufgrund der geringen Wertigke it der
betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen die  Intensität des Eingriffs
vergle ichsweise gering ist. Daneben sieht die  Entwurfsplanung e ine intensive
Fre iraumbegrünung vor. So ist a lle in für öffentliche Grün- und Ausgle ichsflächen e in
Flächenante il im  Entwick lungsbere ich von 18,5 % vorgesehen (vgl. S. 62 der
Satzungsbegründung). In die  Kosten- und Finanzierungsübersicht ist für
Ausgle ichsmaßnahmen e in Betrag von 561.000,- DM e ingeste llt worden (S. 76 der
P lanbegründung). Diese Erwägungen re ichen aus. Die  Entwick lung e ines konkreten
planerischen Konzeptes zum  naturschutzrechtlichen Ausgle ich konnte den sich
anschließenden Bebauungsplanverfahren überlassen werden.

218 Der Rat hat die  m it der Grundstücksentwässerung zusammenhängenden
öffentlichen Be lange gesehen und ausre ichend gewichtet. So wurde zur Frage der
Entwässerung e ine  Studie  erste llt (vgl. S. 24 und 28 der Satzungsbegründung).
Danach war e ine vollständige und dauerhafte  Versickerung des
Niederschlagswassers nicht bzw. in Te ilbere ichen nur m it erheblichem  Aufwand
möglich. Deshalb und m it Blick  auf e ine geplante Ausweisung des
Entwick lungsbere ichs a ls Wasserschutzzone III A bzw. III B soll die  Able itung des
Niederschlagswassers in die  Kanalisa tion erfo lgen. Daraus lassen sich
Abwägungsfehler nicht herle iten.

219 Die  Kostenentsche idung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.

220 Die  Entsche idung zur vorläufigen Vo llstreckbarke it der Kostenentsche idung fo lgt
aus § 167 VwGO i.V.m . §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO .

221 Die  Revision war nicht zuzulassen, da die  Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 VwGO
nicht vorliegen.
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